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 Einleitung 

Die Raumverträglichkeitsstudie (RVS) stellt Unterlage 2 der Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) für den 

Abschnitt Großenhain/Nord – Altwilschdorf der Elbe-Oberlausitz Leitung dar. 

Gemäß § 15 Abs. 1 ROG erfolgt die Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter 

überörtlichen Gesichtspunkten, insbesondere werden die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen be-

rücksichtigt. Ziel der im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) durchzuführenden RVS ist 

demzufolge die Abschätzung der raumbedeutsamen Auswirkungen, um frühzeitig negative Auswirkun-

gen der Errichtung der 380-kV-Leitung zu berücksichtigen und in die weitere Trassenplanung einzube-

ziehen. 

Erfordernisse der Raumordnung sind in Raumordnungsplänen der Länder und in Regionalplänen aus-

gewiesene Ziele und Grundsätze der Raumordnung sowie in Aufstellung befindliche Ziele der Raum-

ordnung (z. B. bei Fortschreibung oder Neuaufstellung von Raumordnungsplänen) sowie andere raum-

bedeutsame Planungen und Maßnahmen und Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie 

des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen.  

Vier Trassenkorridoralternativen inklusive kleinräumiger Varianten werden in der RVS auf ihre Raum-

verträglichkeit untersucht. Die Erläuterung der Korridor- und Alternativenfindung enthält die Tischvor-

lage zur Antragskonferenz (s. Unterlage 1 Erläuterungsbericht, Anlage 2), die 

Trassenkorridoralternativen sind in Karte 1 des Erläuterungsberichts sowie in allen dieser Unterlage 

beigefügten Karten dargestellt. Der Trassenkorridor ist ein Gebietsstreifen mit einer Breite von 1.000 m, 

in dem die zu genehmigende Trasse der Stromleitung verlaufen soll. Die vorliegende Unterlage 2 doku-

mentiert das Vorgehen und die Ergebnisse der RVS. 

Für die Landesdirektion Sachsen als Landesplanungsbehörde dient die RVS als Grundlage zur Beur-

teilung, ob die Trassenkorridorvorschläge raumverträglich sind.  
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 Methodik der raumordnerischen Bewertung 

2.1 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum (UR) der RVS entspricht der Breite der Trassenkorridorsegmente der vier po-

tenziellen Trassenkorridore (TK) inklusive kleinräumiger Varianten der geplanten 380 kV-Leitung, da 

potenzielle Konflikte zwischen der Planung und den Erfordernissen der Raumordnung i. d. R. nur bei 

einer unmittelbaren Überlagerung zu erwarten sind. Bei weitreichenderen Auswirkungen des Vorhabens 

bzgl. der optischen Wirksamkeit (bei den Kategorien „Tourismus und Erholung“ und „Freiraumschutz“) 

sowie großräumigeren Nutzungseinschränkungen (bei der Kategorie „Luftverkehr“) wurde der Untersu-

chungsraum beidseits des Trassenkorridorrandes wie folgt erweitert: 

• Vorrang- und Vorbehaltsgebiete (VRG/VBG) Kulturlandschaftsschutz: UR = TK + 1.500 m, da 

Festlegungen in diesen Kategorien potenziell auch durch optische Wirksamkeit einer Höchst-

spannungsfreileitung betroffen sein können.  

VRG/VBG für Tourismus und Erholung sind in den betroffenen LEP/RP nicht ausgewiesen. VRG/VBG 

Luftverkehr liegen im UR nicht vor. Für die RVS werden die bereits im Erläuterungsbericht in Kap. 3.5 

aufgeführten Trassenkorridorsegmente (TKS) betrachtet. Die TKS sind in Karte 1 zu Unterlage 1 (Er-

läuterungsbericht), aber auch in allen der RVS beigefügten Karten, dargestellt. 

 

2.2 Methode und Arbeitsschritte 

Der Zweck der Unterlage ist eine raumordnerische Bewertung des Vorhabens im Abschnitt Großen-

hain/Nord – Altwilschdorf. Ziel ist es, aus raumordnerischer Sicht eine Vorzugsvariante zu identifizieren. 

Der Ablauf der für die RVS notwendigen Arbeitsschritte von Bestandserfassung, über Auswirkungsprog-

nose bis zu den Bewertungs- und Aggregationsschritten ist in Abbildung 1 dargestellt. Die einzelnen in 

der Abbildung genannten Arbeits- und Bewertungsschritte werden im Folgenden näher erläutert. 

Die Erforderlichkeit der Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung wurde bereits von der zustän-

digen Raumordnungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen, in einem Termin am 17.09.2024 bestätigt. 

Die Methodik für die vorliegende RVS orientiert sich am Methodenpapier der Bundesnetzagentur „Die 

Raumverträglichkeitsstudie in der Bundesfachplanung“ (BNetzA, 2023). Da das Vorhaben jedoch ein 

Landesvorhaben ist und nicht der Bundesfachplanung zugeordnet ist, wird der Umfang der Dokumen-

tation auf ein notweniges Minimum reduziert. Die (optionale) Bestimmung des allgemeinen Restriktions-

niveaus (BNetzA, 2023) erfolgt im vorliegenden Dokument nicht. 
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Abbildung 1: Übersicht zum methodischen Vorgehen bei Ermittlung eines Vorzugskorridors im 
Rahmen der RVS 

Der methodische Ablauf wird in der vorliegenden Unterlage wie folgt dargestellt: 

1) Erfordernisse der Raumordnung und andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen werden 
ermittelt. 

2) Identifizierung der betrachtungsrelevanten Auswirkungen des Vorhabens 

3) Bestandserhebung im Untersuchungsraum: Zusammenstellung räumlich (im Untersuchungsraum) 
und fachlich (Neubau Freileitung hat potenziell Auswirkungen) relevanter Erfordernisse der Raum-
ordnung und andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

4) Vorhabenbewertung (Ermittlung des spezifischen Restriktionsniveaus, der Intensität der räumlichen 
Auswirkungen, des Konfliktpotenzials und anschließende Konformitätsbewertung für jeden Konflikt) 
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Die Konformitätsbewertung erfolgt über die folgende Abstufung: 

• Konformität ist gegeben, d.h. das Vorhaben ist mit den Erfordernissen der Raumordnung ver-

einbar, 

• Konformität ist bedingt gegeben, d.h. Vorhaben ist mit den Erfordernissen der Raumordnung 

bei Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung vereinbar, 

• Keine Konformität gegeben, d. h. Vorhaben ist mit den Erfordernissen der Raumordnung nicht 

vereinbar (Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 ROG oder Anpassung der Planung ist 

erforderlich). 

5) Verbleibende Konfliktpunkte werden zusammenfassend dargestellt. 

6)  Mittels einer zusammenfassenden raumordnerischen Bewertung der Trassenkorridoralternativen 
erfolgt die Ermittlung eines Vorzugskorridors. 

In der RVS sind zudem die Erfordernisse der Raumordnung (Ziele und Grundsätze) für die einzelnen 

Belange, die durch das geplante Vorhaben betroffen sein können, zu erfassen sowie die nach dem 

Planungsstand zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens zu ermitteln, zu beschreiben und zu be-

werten. Demzufolge werden für alle Erfordernisse die relevanten Ziele ([Z] = Ziel der Raumordnung 

(nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG)) und Grundsätze ([G] = Grundsatz der Raumordnung (nach § 3 Abs. 1 Nr. 

3 ROG)) aus den für das Vorhaben maßgeblichen Plänen und Programmen und die denkbaren Auswir-

kungen aufgeführt und eine Abschätzung vorgenommen, ob sie für die Beurteilung der Raumverträg-

lichkeit des geplanten Vorhabens relevant sind. Alle unwirksamen Ausweisungen aus dem Regionalplan 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge (Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, RP OEOE 

2020) werden berücksichtigt, nicht jedoch als geltendes Recht gewertet.  

Die Auflistung der zu betrachtenden raumordnerischen Kategorien und Unterkategorien sind in Kap. 2.3 

enthalten.  

Darüber hinaus ist gemäß den Anforderungen nach § 15 Abs. 1, 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG die Abstimmung 

der Planung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen – soweit für die Festlegung 

des Trassenkorridors relevant – zu prüfen (s. Kap. 3.6).  

Sind Querbezüge zwischen den wesentlichen Inhalten der RVS und der in Unterlage 3 betrachteten 

überschlägigen Prüfung der Umweltauswirkungen herzustellen, so werden diese transparent dokumen-

tiert. Doppelbewertungen werden so vermieden.  

 

2.3 Identifizierung der für den Untersuchungsraum maßgeblichen 
Pläne und Programme 

Nachfolgend werden die für das Vorhaben maßgeblichen Pläne und Programme aufgelistet: 

− Regionalplan der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2020) (RP OEOE, 2020) 

Einige Inhalte des Regionalplans (Festlegungen zur Freiraumentwicklung (Kap. 4), 

Wasserversorgung (Kap. 5.1.1), Windeignungsgebiete (Kap. 5.2)) wurden gerichtlich 

für unwirksam erklärt, dementsprechend finden sie zum aktuellen Zeitpunkt offiziell 

keine Berücksichtigung. Dennoch werden diese Inhalte, insbesondere mit Blick auf die 

Überarbeitung des Regionalplans, vorsorglich und in Abstimmung mi der LDS bereits 

in der Planung sowie der Korridorfindung berücksichtigt. Am 3. Juni 2024 hat der Regi-

onale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge (RPV OEOE) einen Aufstellungs-

beschluss für einen Teilregionalplan Freiraum verabschiedet; am 5. Juli 2023 hat die 

Verbandsversammlung beschlossen, einen neuen Teilregionalplan zum Thema Ener-

gieversorgung mit dem Schwerpunkt Windenergienutzung aufzustellen. 
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− Landschaftsrahmenplan (LRP) Oberes Elbtal/Osterzgebirge (2019) (LRP, 2019) 

Der Landschaftsrahmenplan wurde als Basis für die Entwicklung der Inhalte des Regi-

onalplanes Oberes Elbtal/Osterzgebirge erstellt. Die Inhalte der Landschaftsplanung 

umfassen nach § 9 Abs. 2 BNatSchG die Darstellung und Begründung der konkretisier-

ten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirklichung 

dienenden Erfordernisse und Maßnahmen. Die Inhalte der Landschaftsplanung, soweit 

sie in formaler Hinsicht hierfür geeignet sind, werden nach Abstimmung mit allen sons-

tigen Raumnutzungsansprüchen im Zuge der Abwägung als Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung in den nach Raumordnungsrecht verbindlichen Teil des Regionalplanes 

aufgenommen (vgl. § 6 Abs. 2 SächsNatSchG). Darüber hinausgehende, rein fachpla-

nerische Inhalte wurden dem Regionalplan als Anhang beigefügt. Die Inhalte wurden, 

soweit relevant, in der Erstellung der umweltfachlichen Unterlagen (insbesondere bei 

Betrachtungen zum Schutzgut Landschaft und Schutzgut Tiere, Pflanzen und der bio-

logischen Vielfalt) berücksichtigt.  

− Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsen (2013) inkl. Landschaftsprogramm (LEP 2013) 

− Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (Bundesraumordnungs-

plan für den Hochwasserschutz – BRPH) (BRPH, 2021)  

Die relevanten Ziele und Grundsätze sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen (grüne Einfär-

bung). Einige der raumordnerischen Kategorien/ Unterkategorien, die sich aus § 13 Abs. 5 ROG erge-

ben, werden in der vorliegenden Studie nicht betrachtet, da sie für das konkrete Vorhaben keine 

fachliche oder räumliche Relevanz besitzen (rote Einfärbung). Im Folgenden werden diese Einschrän-

kungen tabellarisch aufgeführt und begründet.  

Tabelle 1:  Raumordnerische Kategorien und Unterkategorien aus dem LEP (2013) sowie 
dem RP OEOE (2020) und BRPH (2021) und ihre Relevanz für das Vorhaben 

Katego-
rie 

Unterkate-
gorie 

Relevanz für das Vorhaben und Erläute-
rung 

Erfordernis/Ziel 

LEP 
RP 
OEOE* 

BRPH 

Raum- und Siedlungsstruktur 

Entwick-
lung des 
Gesamt-
raumes 

- 

keine fachliche Relevanz 

Die Ausführungen zur Entwicklung des Gesamtrau-
mes bilden den Rahmen der räumlich konkretisier-
ten Erfordernisse in den einzelnen 
Kategorien/Unterkategorien, welche geprüft wer-
den. Diese allgemein formulierten Leitbilder der 
Raumentwicklung stehen einem Leitungsbau i. d. R. 
nicht entgegen. Die Prüfung erfolgt über die konkre-
tisierten Erfordernisse der Raumordnung in den ent-
sprechenden Kategorien/Unterkategorien. 

   

Raum-
struktur 

zentrale Orte 

keine räumliche Relevanz 

Der Leitungsbau steht der zentralörtlichen Gliede-
rung der Region/des Bundeslandes nicht entgegen. 

   

Raumkatego-
rien 

keine fachliche Relevanz 

Ein Leitungsneubau hat i. d. R. keinen Einfluss auf 
die Festlegung von teilräumlichen Entwicklungser-
fordernissen insb. nicht auf die Einstufung von Regi-
onsteilen als Verdichtungsraum/ländlicher Raum. 
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Katego-
rie 

Unterkate-
gorie 

Relevanz für das Vorhaben und Erläute-
rung 

Erfordernis/Ziel 

LEP 
RP 
OEOE* 

BRPH 

Verbindungs- 
und Entwick-
lungsachsen 

keine fachliche Relevanz 

Achsen dienen vornehmlich der Bündelung von Inf-
rastrukturen, demnach ist mit einem positiven raum-
ordnerischen Effekt zu rechnen. Ein Konflikt mit der 
Unterkategorie ist nicht zu erwarten. Die Berück-
sichtigung erfolgt über das Bündelungsgebot. 

   

Siedlungs- 
und Wirt-
schaftsent-
wicklung 

Regionalent-
wicklung 

Keine fachliche Relevanz 

Das Kapitel Regionalentwicklung enthält Angaben 
zu regionalen Kooperationen und Räumen mit be-
sonderem Handlungsbedarf. Es besteht keine Rele-
vanz für das Vorhaben.  

   

Regionale 
Grünzüge und 
Grünzäsuren 

Relevant 

Hinweis: Gem. LEP sind Regionale Grünzüge in 
den Regionalplänen festzulegen. Der RP OEOE 
weist diese basierend auf den Zielen des LEP 
zeichnerisch aus.  

Z 1.5.4 

Z 2.2.1.8 
-  

Fluglärm 

Keine fachliche Relevanz 

Im RP OEOE werden Siedlungsbeschränkungsbe-
reiche für Verkehrsflughäfen ausgewiesen. Diese 
weisen keine Relevanz für die Freileitung auf.  

Z 2.2.1.11 

Z 2.2.1.12 
Z 2.2.2.1  

Stadt- und 
Dorfentwick-
lung 

Keine fachliche Relevanz    

Gewerbliche 
Wirtschaft 

Relevant 

Hinweis: Gem. LEP sind Vorsorgestandorte für In-
dustrie und Gewerbe in den Regionalplänen festzu-
legen. Der RP OEOE weist diese basierend auf den 
Zielen des LEP zeichnerisch aus. 

Z 2.3.1.3 

Z 2.3.1.4 
Z 2.3.1.1  

Handel 

Keine fachliche Relevanz 

Die Festlegungen zum Handel im LEP SN beschrei-
ben die Ansiedlung von Handelsbetrieben, jedoch 
ohne konkrete Erweiterungsflächen. Der Freilei-
tungsbau steht den Festlegungen nicht entgegen 

   

Tourismus 
und Erholung 

Relevant 

G 2.3.3.1 

G 2.3.3.6 

Z 2.3.3.8 

G 2.3.2.1 

G 2.3.2.2 

G 2.3.2.6 

G 2.3.2.7 

G 2.3.2.8 

G 2.3.2.9 

 

Verkehrsentwicklung 

Verkehrs-
entwicklung 

Straßenver-
kehr 

Relevant 
G 3.2.6 

Z 3.2.7 
-  

Schienenver-
kehr 

Keine räumliche Relevanz 

Die Festlegungen überschneiden sich nicht mit dem 
Untersuchungsraum 

 -  
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Katego-
rie 

Unterkate-
gorie 

Relevanz für das Vorhaben und Erläute-
rung 

Erfordernis/Ziel 

LEP 
RP 
OEOE* 

BRPH 

Luftverkehr 

Keine fachliche Relevanz 

Im LEP SN sind Ziele und Grundsätze zu Flughäfen 
formuliert, diese sind durch den Freileitungsbau 
nicht betroffen. 

- -  

Binnenschiff-
fahrt 

Keine fachliche Relevanz 

Im LEP SN sind Ziele und Grundsätze zu Binnen-
schifffahrt formuliert, diese sind durch den Freilei-
tungsbau nicht betroffen. 

- -  

Güterverkehr 

Keine fachliche Relevanz 

Im LEP SN sind Ziele und Grundsätze zu Binnen-
schifffahrt formuliert, diese sind durch den Freilei-
tungsbau nicht betroffen. 

- -  

Fahrrad- und 
Fußgänger-
verkehr 

Keine räumliche Relevanz 

Die Festlegungen überschneiden sich nicht mit dem 
Untersuchungsraum 

 -  

Freiraumentwicklung 

Freiraum-
schutz 

Unzerschnit-
tene, ver-
kehrsarme 
Räume 

Relevant Z 4.1.1.1 -  

Landschafts-
schutz und 
Kulturland-
schaft 

Relevant 

Z 4.1.1.11 

Z 4.1.1.12 

Z 4.1.1.14 

Z 4.1.2.1 

Z 4.1.2.2 

Z 4.1.2.5 

Z 4.1.2.6 

Z 4.1.2.7 

Z 4.1.2.9 

 

Arten- und Bi-
otopschutz, 
Biotop- / Frei-
raumverbund 

Relevant 

Z 4.1.1.16 

Z.4.1.1.6 

Z 4.1.1.3 

Z 4.1.1.1 

G 4.1.1.2 

Z 4.1.1.3 

 

Bodenschutz, 
Altlasten 

Relevant 

Z 4.1.2.1 

Z 4.1.3.4 

G 4.1.3.1 

G 4.1.3.1 

Z 4.1.3.2 

G 4.1.3.3 

Z 4.1.3.4 

 

Gewässer-
schutz 

Relevant 
Z 4.1.1.3 

Z 4.1.2.3 

Z 5.2.1 

G 5.2.2 
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Katego-
rie 

Unterkate-
gorie 

Relevanz für das Vorhaben und Erläute-
rung 

Erfordernis/Ziel 

LEP 
RP 
OEOE* 

BRPH 

vorbeugender  
Hochwasser-
schutz 

Relevant 

Z 4.1.2.7 

Z 4.1.2.9 

G 4.1.2.4 

Z 4.1.4.2 

Z 4.1.4.4 

G 4.1.4.7 

Z I.1.1 

G II.1.1 

Z II.1.2 

Z II.1.3 

G II.1.4 

G II.2.2 

Z II.2.3 

G II.3 

Siedlungs-
klima 

Relevant Z 4.1.4.1 -  

Freiraum-
nutzung 

Landwirt-
schaft 

Relevant 

Z 4.2.1.1 

Z 4.2.1.2 

Z 4.2.1.3 

Z 4.2.1.4 

Z 4.2.1.1 

Z 4.2.1.2 

G 4.2.1.3 

Z 4.2.1.4 

Z 4.2.1.5 

Z 4.2.1.6 

Z 4.2.1.7 

 

Forstwirt-
schaft 

Relevant 

Z 4.2.2.1 

Z 4.2.2.2 

Z 4.2.2.3 

Z 4.2.2.5 

Z 4.2.2.2 

G 4.2.2.1 
 

Rohstoffsiche-
rung und  
-gewinnung, 
Bergbau und 
Sanierung 

Relevant 
Z 4.2.3.1, 

Z 2.1.3.2 

G 4.2.3.1 

Z 4.2.3.3 

G 4.2.3.7 

 

Infrastruktur 

Energie-
versor-
gung 

Hoch-/ 
Höchstspan-
nungsleitun-
gen 

Relevant 

Hinweis: Gem. LEP sind Trassenkorridore in den 
Regionalplänen zu sicher. Der RP OEOE stellt 
diese basierend auf den Zielen des LEP zeichne-
risch dar. 

Z 5.1.9 -  

Windenergie 

Keine räumliche Relevanz 

Die durch den RP OEOE ausgewiesenen Vorrang- 
und Eignungsgebiete für Windenergie liegen nicht 
im UR 

Z 5.1.3 Z 5.1.1  

Wasser-
versor-
gung 

- 

Relevant 

Hinweis: Gem. LEP sind VRG/VBG für Wasserver-
sorgung den Regionalplänen auszuweisen. Der RP 
OEOE stellt diese basierend auf den Zielen des 
LEP zeichnerisch dar. 

Z 5.2.1 

Z 5.2.1 

G 5.2.2 

G 5.2.3 
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Katego-
rie 

Unterkate-
gorie 

Relevanz für das Vorhaben und Erläute-
rung 

Erfordernis/Ziel 

LEP 
RP 
OEOE* 

BRPH 

Telekom-
munikation 

- 

Relevant, aber auf aktueller Planungsebene nicht 
prüfbar 

Konflikte mit Richtfunkstrecken können auf der 
Ebene der Raumordnung noch nicht abgeschätzt 
werden (abhängig von der konkreten Trassie-
rung/Maststandortwahl und -höhe). Die Berücksich-
tigung und Abstimmung mit 
Richtfunkstreckenbetreibern finden im Rahmen der 
Planfeststellung statt. 

Z 5.3.2 -  

Daseinsvorsorge 

Daseins-
vorsorge 

Sicherung der 
Daseinsvor-
sorge 

Keine fachliche Relevanz 

Der Freileitungsbau steht den Festlegungen der 
Daseinsvorsorge nicht entgegen 

   

Gesundheits- 
und Sozialwe-
sen 

Keine fachliche Relevanz 

Der Freileitungsbau steht den Festlegungen der 
Daseinsvorsorge nicht entgegen 

   

Erziehungs- 
und Bildungs-
wesen, Wis-
senschaft 

Keine fachliche Relevanz 

Der Freileitungsbau steht den Festlegungen der 
Daseinsvorsorge nicht entgegen 

   

Kultur und 
Sport 

Keine fachliche Relevanz 

Der Freileitungsbau steht den Festlegungen der 
Daseinsvorsorge nicht entgegen 

   

Öffentliche 
Verwaltung, 
Gerichtsbar-
keit, Sicher-
heit und 
Ordnung, Ver-
teidigung 

Keine fachliche Relevanz 

Der Freileitungsbau steht den Festlegungen der 
Daseinsvorsorge nicht entgegen 

   

Z: Ziel der Raumordnung,  

G: Grundsatz der Raumordnung 
* mit grauer Schrift eingetragene Ziele und Grundsätze sind aktuell unwirksam. 

 

Zusätzlich werden folgende Planungen berücksichtigt: 

− Bundesverkehrswegeplan (2030)  

− Kommunale Bauleitplanung 

− Planungen raumbedeutsamer Windenergieanlagen / Windparks, Photovoltaikanlagen / Solar-

parks  

− Planungen von Hochspannungsleitungen der SachsenNetze GmbH und des Bahnstromnetzes 

− Planungen von Höchstspannungsleitungen 

− bergbauliche Betriebspläne (Haupt- / Rahmenbetriebspläne) 

− weitere Pläne (z. B. Landschaftspläne). 

Diese Daten gelten als Grundlage für die Erstellung der RVS.  
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2.4 Identifizierung der betrachtungsrelevanten Auswirkungen des 
Vorhabens 

Die detaillierte technische Beschreibung des Vorhabens ist dem Kap. 2.5 des Erläuterungsberichtes 

(Unterlage 1) zu entnehmen. Dort sind auch die aus der technischen Beschreibung ableitbaren Wirk-

faktoren tabellarisch aufgeführt und es wird eine Einstufung nach bau-, anlage- bzw. betriebsbedingten 

Wirkungen vorgenommen (s. Unterlage 1, Kap. 2.7 Tabelle 5).  

Von den 10 für die Freileitung relevanten Wirkfaktoren wurden in Tabelle 2 aufgrund ihrer räumlichen 

Ausmaße fünf als raumbedeutsam und somit RVP-relevant bewertet. Die zwei baubedingten Wirkfak-

toren haben aufgrund ihrer temporären Wirkung keine Relevanz auf Raumordnungsebene.  

Tabelle 2: Raumbedeutsame Auswirkungen des Vorhabens 

Wirkfaktoren (Nr.) 

A
n

la
g

e
 

B
e
tr

ie
b

 

Freileitung 

Flächeninanspruch-
nahme durch Masten / 
Fundamente (1) 

x  

Pauschal kann gesagt werden, dass es zu einem Flächenverlust 
durch neue Maststandorte kommen wird, die jedoch nur kleinräumig 
sein werden. Die  technische Planung geht von Flächen zwischen 13 
x 13 m und 17 x 17,0 m pro Mast aus (Fundamentmaße unter Flur). 
Die oberflächennahe Versiegelung beträgt sogar nur ca. 4 – 8 m² je 
Mast. In welchen Bereichen die Masten errichtet werden und welche 
Auswirkungen damit zusammenhängen, kann erst im Planfeststel-
lungsverfahren bestimmt werden. Erst dann stehen der Trassenver-
lauf und somit die Standorte der Masten fest. 

vertikale Hinderniswir-
kung durch Masten und 
Beseilung (2) 

x  

Dieser Wirkfaktor kann in zweierlei Hinsicht relevant sein. Zum einen 
kann eine Freileitung als Luftfahrthindernis in Erscheinung treten. Hier 
können zivile oder militärische Flugplätze und deren Bauschutzberei-
che betroffen sein, aber auch Radaranlagen oder militärische Tief-
flugstrecken. Zum anderen kann eine Freileitung ein Hindernis für 
bestimmte Vogelarten darstellen und so zu Beeinträchtigungen von 
Funktionsbeziehungen zwischen deren Habitaten führen. Die Wir-
kung ist auf dieser Betrachtungsebene bedeutsam bei Beeinträchti-
gung von Gebieten entsprechender Funktion. 

Visuelle Wirkung durch 
Masten und Beseilung 
(3) 

x  

Höchstspannungsfreileitungen haben eine visuelle Wirkung auf das 
Landschaftsbild und sind somit raumordnerisch von erhöhter Bedeu-
tung. Verstärkt wird die Wirkung, wenn das Landschaftsbild von vorher 
nicht betroffenen Landschaftsräumen durch einen Neubau überprägt 
wird. Abgeschwächt wird die Wirkung durch einen Neubau in Bünde-
lung mit linearen Infrastrukturen, die sich als Bündelungspotenzial eig-
nen (z. B. ab 110-kV-Freileitungen, Bundesautobahnen, mehrspurige 
Bundesstraßen, elektrifizierte Schienenwege). Eine Freileitung kann 
durch ihre Wirkung im Raum zu einer Beeinträchtigung der land-
schaftsgebundenen Erholung, insbesondere bei Waldbeständen, füh-
ren. 

Nutzungseinschränkung 
im Schutzstreifen (4) 

x  

Durch die Breite des Schutzstreifens von ca. 75 m sind Flächen durch 
Nutzungsbeschränkungen betroffen. Dies ist raumordnerisch von Be-
deutung. In Waldbereichen kann der Schutzstreifen der geplanten 
Trasse beim Neubau ca. 110 m betragen. Besonders relevant sind die 
betroffenen Flächen der Forstwirtschaft und Erholung. 
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Wirkfaktoren (Nr.) 

A
n

la
g

e
 

B
e
tr

ie
b

 

Freileitung 

Landwirtschaftliche Flächen im Untersuchungsraum werden nur in 
geringem Maße beeinträchtigt. Der Abstand zwischen Leiterseil und 
Boden wird so groß gehalten (mind. 12 m), dass die Arbeit mit land-
wirtschaftlichen Maschinen nicht beeinträchtigt wird und die Grenz-
werte der 26. BImSchV bereits an allen Punkten unterhalb der Leitung 
eingehalten werden können. Über eine optimale Mastausteilung wird 
in den nächsten Planungsschritten entschieden.  

Trennungswirkung (5) x  

Die Trennungs- bzw. Zerschneidungswirkung ist insbesondere für 
den Freiraumverbund/ Biotopverbund von grundsätzlicher Bedeu-
tung, da diese hochwertigen Freiräume mit besonders bedeutsamen 
Funktionen, die gesichert und in ihrer Funktionsfähigkeit entwickelt 
werden sollen, zu schützen sind. Somit ist die Trennungswirkung in 
Gebieten des Freiraumverbundes / Biotopverbundes von Bedeutung. 

Elektrische und magneti-
sche Felder (6) 

 x 
Die Wirkfaktoren 6 und 7 sind aufgrund ihrer eingeschränkten Wirk-
räume nur bei direkter Beanspruchung von raumordnerischen Gebie-
ten der Kategorie Siedlungsstruktur oder bei Siedlungsannäherung 
relevant. Aus Berechnungen auf Grundlage eines Standardmastfel-
des unter Berücksichtigung von Worst-Case-Bedingungen sind hin-
sichtlich elektrischer und magnetischer Felder die gesetzlichen 
Grenzwerte unter der Freileitung in der Regel eingehalten, fallen mit 
der Entfernung zur Leitung weiter ab und werden bei einem Abstand 
von ca. 50 m zur Trassenachse bereits sehr deutlich unterschritten 
(max. 10 % Grenzwertausschöpfung). 
Geräuschentwicklung durch den Leitungsbetrieb sind räumlich be-
schränkt und somit in der Regel nicht raumbedeutsam. Auswirkungen 
durch Schallwirkungen und daraus resultierenden Immissionen wer-
den nach den Richtwerten der Nr. 6.1 TA Lärm betrachtet. Dabei 
werden die strengsten Richtwerte von 35 dB(A) bei reinen Wohnge-
bieten, sowie Kurgebieten, Krankenhäusern und Pflegeanstalten ab 
einem Abstand von 54 m zur Trassenachse sicher eingehalten. (vgl. 
Unterlage 3, Kapitel 3.1.2) 

Geräuschentwicklung/ 
Lärm (7) 

 X 

 

In Tabelle 3 werden die raumbedeutsamen Wirkfaktoren des Leitungsbaus den jeweiligen Kategorien 

der Raumstruktur zugeordnet, für die sie eine potenzielle Beeinträchtigung darstellen können bzw. be-

dingt relevant sind (in Klammern gesetzt). Dies dient auch der späteren Einschätzung des spezifischen 

Restriktionsniveaus (vgl. Kap. 3.2.1). 
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Tabelle 3: Für die Kategorien der Raumordnung relevante Wirkfaktoren eines Leitungs-Neu-
baus 

Kategorie Unterkategorie 

Relevante Wirkfaktoren (Refe-
renz Leitungsneubau); Numme-

rierung s. Tabelle 2 

Raum- und Siedlungsstruktur 

Raumstruktur Verbindungs- und Entwicklungsachsen - 

Siedlungs- und Wirtschafts-
entwicklung 

Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 1, 3, 4, 5 

Gewerbliche Wirtschaft 1, 3, 4, 5 

Tourismus und Erholung 1, 3, 4, 5 

Verkehrsentwicklung 

Verkehrsentwicklung 

Schienenverkehr 1, 4 

Straßenverkehr 1, 4 

Luftverkehr 2 

Freiraumentwicklung 

Freiraumschutz 

Landschaftsschutz und Kulturland-
schaft 

3, 5, (1) 

Arten- und Biotopschutz, Biotop-/Frei-
raumverbund  

1, 2, 4, 5 

Bodenschutz, Altlasten  1 

Gewässerschutz  1, 4 

vorbeugender Hochwasserschutz  1, 4 

Siedlungsklima  3, 4, 5, (1) 

Freiraumnutzung 

Landwirtschaft 1 

Forstwirtschaft 1, 4, 5 

Rohstoffsicherung und -gewinnung, 
Bergbau und Sanierung 

1, 4 

Infrastruktur  

Energieversorgung Hoch-/ Höchstspannungsleitungen 1, 2, 4 
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Kategorie Unterkategorie 

Relevante Wirkfaktoren (Refe-
renz Leitungsneubau); Numme-

rierung s. Tabelle 2 

Windenergie 1, 2 

Wasserversorgung - 1, 4 
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 Raumordnerische Bewertung der Freileitung 

3.1 Bestandserhebung im Untersuchungsraum 

3.1.1 Raumordnerische Erfordernisse aus maßgeblichen Plänen 

Für die einzelnen (Unter-) Kategorien werden die betrachtungsrelevanten raumordnerischen Erforder-

nisse im UR erhoben. Hierzu werden die maßgeblichen Pläne in der jeweils gültigen Fassung ausge-

wertet (s. Kap 2.3). Die zeichnerisch fixierten Festlegungen (und textliche Festlegungen, die eine 

konkrete räumliche Verortung ermöglichen) sind in thematischen Karten dargestellt (s. Karten 1 bis 3), 

wobei insbesondere kenntlich gemacht wurde, ob es sich um ein Ziel (z. B. Vorranggebiet), einen Grund-

satz (z. B. Vorbehaltsgebiet) oder ein sonstiges Erfordernis der Raumordnung (z. B. in Aufstellung be-

findliches Ziel) im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 ROG handelt (z. B. für ein Windeignungsgebiet). 

Für die Darstellung der Bestandskarten und der Übersichtskarte wurde eine Maßstabsebene von 

1: 40.000 gewählt; das Konfliktpotenzial sowie die Konformitätsbewertung sind ebenfalls im Maßstab 

1: 40.000 dargestellt. Darüber hinaus sind die textlichen Festlegungen kategoriebezogen zusammen-

gestellt und es werden die jeweils von den geprüften (Unter-) Kategorien betroffenen TKS benannt. Des 

Weiteren werden auch textliche Erfordernisse benannt, bei denen keine konkrete Lokalisierung möglich 

ist. Eine wörtliche Zusammenstellung der relevanten raumordnerischen Erfordernisse aus maßgebli-

chen Plänen ist in Anlage 1 zu finden. 

Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und landespla-

nerische Stellungnahmen werden als sonstige Erfordernisse der Raumordnung bei den Regional- und 

Landesplanungsbehörden erhoben. 

 

3.1.2 Erfassung anderer raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 

3.1.2.1 Kommunale Bauleitplanung und abgeschlossene Raumordnungsverfahren 

In der RVS sind auch Planungen und Maßnahmen, für die Raumordnungsverfahren durchgeführt und 

landesplanerische Stellungnahmen/Beurteilungen abgegeben wurden, zu berücksichtigen. 

Eine landesplanerische Stellungnahme liegt für den westlichen (Streumen – Großenhain/Nord) vor. Für 

den östlichen (Altwilschdorf – Schmölln)  des Vorhabens wurde nach einer Prüfung der Erforderlichkeit 

eines Raumordnungsverfahrens durch die Raumordnungsbehörde ein Verzicht auf ein Raumordnungs-

verfahren bestätigt. Raumordnerische Konflikte mit den anderen Abschnitten sind aufgrund der engen 

Abstimmungen der Planungen miteinander nicht zu erwarten. Darüber hinaus liegen im UR keine ab-

geschlossenen Raumordnungsverfahren vor, welche nicht bereits durch die Bauleitplanung berücksich-

tigt sind. 

Maßnahmen der kommunalen Bauleitplanung (Planungen von Bauflächen und Baugebieten) im UR 

werden als raumbedeutsam betrachtet und in Tabelle 4 aufgelistet (Abfrage bei den Gemeinden 2025 

bzw. RAPIS). 

Folgende Flächennutzungspläne und Bebauungspläne wurden berücksichtigt: 
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Tabelle 4: Flächennutzungspläne (FNP) und Bebauungspläne (B-Pläne) innerhalb des UR 
(=Trassenkorridor) im Abschnitt Großenhain/Nord – Altwilschdorf (vgl. Karte 3) 

Kommunale Bauleitplanung 

B-Pläne (> 5 ha) 

Östlich der Autobahn 3. BA, 2. Änderung, Gemeinde Thiendorf (RO beurteilt, RO-konform) 

Betriebsstandort Lode Logistik, Zschornaer Straße, Gemeinde Ebersbach (RO beurteilt, RO-konform) 

VBP Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Radeburg, Stadt Radeburg (RO beurteilt, nicht RO-konform) 

B-Plan 1 GE-Süd – 1. Erweiterung, Stadt Radeburg (RO beurteilt, RO-konform) 

B-Plan 151, Ansiedlung AMD, Stadt Dresden -  

Bebauungsplan Nr. 3046 a, Dresden-Hellerau Nr. 16, Rähnitz Nord (Änderungssatzung), Stadt Dresden 

Logistikzentrum Lidl Radeberg-Süd, Stadt Radeburg 

B-Plan „Erweiterung d. Produktionsbetriebes m. Lagerfl.“, Gemeinde Schönfeld 

B-Plan „GE/GI-Quersa-Brockwitz/Lampertswalde“, Gemeinde Lampertswalde 

B-Plan „Industriegebiet Großenhain Nord“, Stadt Großenhain 

B-Plan „Gewerbegebiet Zschieschen“, Stadt Großenhain 

B-Plan „Staudaer Straße Ost“, Gemeinde Priestewitz 

VEP „Photovoltaikanlage Medessen“, Gemeinde Priestewitz 

FNP (geplante Wohn-, Mischbauflächen, Gewerbeflächen, Sonderbauflächen > 5 ha) 

Gewerbliche Baufläche (geplant) südlich Radeburg (FNP Radeburg, 2010) 

Gewerbliche Baufläche (geplant) nördlich Radeburg (FNP Radeburg, 2010) 

G5 westlich Schönefeld, bei Dürrwiesen, gewerbliche Baufläche (geplant) westlich Schönfeld (FNP VG 
Schönfeld, 2016) 
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Kommunale Bauleitplanung 

G1 Erweiterungsfläche Kronospan, bei Dürrwiesen, gewerbliche Baufläche (geplant) westlich Schönfeld 
(FNP VG Schönfeld, 2016) 

 

3.1.2.2 Verkehrswegeplanungen des Bundes und der Länder 

Im Projektinformationssystem (PRINS, 2022) zum Bundesverkehrswegeplan 2030 (BV) sind im UR die 

folgenden Projekte des vordringlichen oder erweiterten Bedarfs gelistet: 

• Ortsumfahrung Schönfeld (vordringlicher Bedarf) 

• Ortsumfahrung Quersa (vordringlicher Bedarf) 

• Ortsumfahrung Wildenhain (vordringlicher Bedarf) 

• Ortsumfahrung Thiendorf (erweiterter Bedarf) 

• Verlegung in Priestewitz (erweiterter Bedarf) 

3.1.2.3 Planung raumbedeutsamer Windenergieanlagen/Windparks 

Im Landwirtschaft- und Umweltinformationssystem für Geodaten (LUIS, o. J.) sind keine geltenden oder 

in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne für Windenergieanlagen im UR benannt. Durch das LRA 

Meißen wurde bei einer Datenabfrage die Planung der folgenden Windparks mitgeteilt (Stand 

17.04.2025): 

• Windpark Skassa 

• Windpark Göhra 

3.1.2.4 Hochwasserrisikomanagement, Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne 

Hinsichtlich des Hochwasserrisikomanagements trifft der Bundesraumordnungsplan für den Hochwas-

serschutz (BRPH 2021) grundsätzliche Aussagen, welche berücksichtigt werden (s. Kapitel 2.2). Die 

Überschwemmungs- sowie Hochwasserrisikogebiete werden im Einzelnen in der überschlägigen Um-

weltprüfung (Unterlage 3) betrachtet.  

Der BRPH (2021) wird im weiteren als maßgeblicher Plan berücksichtigt.  

3.1.2.5 Planungen von Höchstspannungsleitungen nach BBPlG und EnLAG sowie Planun-

gen von Hochspannungsleitungen der Verteilnetzbetreiber 

Es liegen weder Vorhaben des BBPlG noch des EnLAG innerhalb des UR. Zudem liegen neben den 

anderen Abschnitten des vorliegenden Vorhabens keine weiteren Vorhaben des Netzentwicklungspla-

nes im UR (BNetzA, 2024). Der Abschnitt Ost des hier behandelten Vorhabens (Abschnitt Ost, Altwilsch-

dorf – Schmölln), für welchen aktuell das Planfeststellungsverfahren vorbereitet wird, grenzt am UW 

Altwilschdorf an das Vorhaben an. Zudem grenzt an den Suchraum für das UW Großenhain/Nord der 

westliche Abschnitt des Vorhabens an, welcher bis nach Streumen verlaufen soll. Raumordnerische 

Konflikte in der Planung sind jedoch aufgrund der engen Abstimmungen nicht zu erwarten.  

Weitere Planungen von Hochspannungsleitungen der Verteilnetzbetreiber liegen durch eine Anfrage bei 

SachsenEnergie vor. Im Untersuchungsraum liegen die folgenden geplanten Hochspannungsleitungen:  

• Altwilschdorf – Gomlitz  

• Radeburg – Thiendorf  

• Thiendorf – Großenhain/Nord 

• Reinersdorf – Großenhain/Nord 
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3.1.2.6 Bergbau und Rohstoffsicherung 

Im UR befinden sich die folgenden Bergbaubetriebe (Auskunft des Sächsischen Oberbergamtes 2025, 

s. Unterlage 1, Anlage 1):  

• Kaolingrube Radeburg 

• Kiessandtagebau Brockwitz Lampertswalde/Großenhain 

 

3.2 Beurteilung der Auswirkungen des Freileitungsbaus und Bewer-
tung des resultierenden Konfliktpotenzials 

3.2.1 Spezifisches Restriktionsniveau 

Der Stellenwert relevanter Erfordernisse der Raumordnung (RO) gegenüber dem Freileitungsbau wird 

durch ihr Restriktionsniveau beschrieben. Für die Ableitung des spezifischen Restriktionsniveaus einer 

bestimmten Planung / eines bestimmten Erfordernisses der RO gegenüber dem gegenständlichen Frei-

leitungsbau werden ausschließlich jene Erfordernisse der RO herangezogen, die sowohl sachlich als 

auch räumlich relevant sind (vgl. Tabelle 1 und Anlage 1 „Raumordnerische Erfordernisse aus maßgeb-

lichen Plänen“ (zitiert)). Ziele, Grundsätze oder sonstige Erfordernisse, die fachlich relevant sind, jedoch 

außerhalb des jeweiligen UR liegen, sind nicht erfasst worden. 

Für jedes als betrachtungsrelevant festgestellte Erfordernis der RO (Name des Planes in der Spalte 

„Kürzel Plan“; jedem Plan ist in Spalte „Erfordernis der Raumordnung“ der Name des Erfordernisses1 

zugeordnet) wird das spezifische Restriktionsniveau ermittelt und jeweils in der Spalte „Begründung der 

Einstufung“ in den folgenden Unterkapiteln begründet.  

Ziele der Raumordnung können einem Leitungsbau in unterschiedlichem Maß entgegenstehen. Die 

Einstufung hängt davon ab, ob z. B. Energieleitungen ausdrücklich ausgeschlossen werden oder ob die 

Zweckbestimmung des Ziels durch den Leitungsneubau erheblich beeinträchtigt wird. In der Regel wei-

sen Grundsätze der Raumordnung ein geringeres Gewicht auf, da sie nur in der Abwägung berücksich-

tigt werden müssen. Bei großräumigen Grundsatzfestlegungen (z. B. VBG für Landwirtschaft, 

Entwicklungsraum für Tourismus etc.) verbleibt meist genügend Raum, sodass die Festlegung dem 

Stromleitungsbau nicht entgegensteht.  

Die im Folgenden verwendeten Einstufungen und Markierungen in den Tabellen der folgenden Kapitel 

ergeben sich aus Tabelle 5. In der Spalte „Erläuterung“ wird jeweils festgestellt, ob ein Erfordernis der 

RO (= Festlegung) dem Freileitungsneubau (= Referenz) entgegensteht, bzw. mit welchem Gewicht es 

das Vorhaben beeinflusst. 

Tabelle 5: Erläuterung der Stufen des Spezifischen Restriktionsniveaus 

Spezifisches Restriktionsniveau Erläuterung 

sehr hoch sehr hohes spez. Restriktionsniveau 

hoch hohes spez. Restriktionsniveau 

mittel mittleres spez. Restriktionsniveau 

 
1 Z = Ziel der RO; G = Grundsatz der RO; die folgende Nummer ist die Kapitelnummer des Erfordernis-
ses 
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gering Geringes spez. Restriktionsniveau 
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3.2.1.1 Raum- und Siedlungsstruktur 

Grünzäsuren liegen nicht innerhalb des UR. Vorsorgestandorte Tourismus (G 2.3.3.6, LEP SN) wurden im RP OEOE nicht festgelegt. Staatlich aner-

kannte Kur- und Erholungsorte (Z 2.3.3.8, LEP SN) liegen nicht innerhalb des UR. 

Raumordnerische Belange  Spezifisches Restriktionsniveau 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan 
Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 
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Regionale Grünzüge (zeichnerisch)  

LEP SN 
RP OEOE 

Regionale Grünzüge und Grünzäsu-
ren 
Z 2.2.1.8 LEP 
Z 1.5.4 LEP 
Karte 2, Karte 10 RP OEOE 

 x   

Soweit raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die optische Gliederung 
beeinträchtigen, sind diese als funktionswidrig einzustufen. Maßgebliche Wirk-
faktoren sind die Flächeninanspruchnahme durch Masten/Fundamente, die visu-
elle Wirkung durch Masten und Beseilung und die Zerschneidungswirkung. Die 
Flächeninanspruchnahme durch die Maststandorte ist jedoch gering. Die Inan-
spruchnahme von Waldflächen ist meist kleinräumig. Aufgrund des Zielcharak-
ters und der potenziellen Auswirkungen eines Leitungsneubaus wird das spez. 
Restriktionsniveau als „hoch“ eingestuft.  

Gewerbliche Wirtschaft (zeichnerisch) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiete Vorsorgestandorte In-
dustrie und Gewerbe 
Z 2.3.1.3 LEP 
Z 2.3.1.4 LEP 
Karte 2 RP OEOE 

 x   

Im Regionalplan OEOE sind Vorranggebiete für großräumige Industrie- und Ge-
werbeansiedlungen ausgewiesen. Grundsätzlich können Industrie- und Gewer-
beflächen von Freileitungen überspannt werden, jedoch können die Planungen 
von Industrie- und Gewerbestandorten durch die Freileitung, insbesondere Mast-
fundamente beeinträchtigt sein. Aufgrund des Zielcharakters und der potenziel-
len Auswirkungen eines Leitungsneubaus wird das spez. Restriktionsniveau als 
„hoch“ eingestuft. 

Tourismus und Erholung (textlich) 

LEP SN 
RP OEOE 

Stärkung der Tourismuswirtschaft 
G 2.3.3.1 LEP SN 

   x 
Es soll eine Stärkung des Tourismus stattfinden. Hierfür sollen bestehende An-
gebote erweitert und neue Angebote entwickelt werden, sowie die Infrastruktur 
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Raumordnerische Belange  Spezifisches Restriktionsniveau 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan 
Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

Karte 11 RP OEOE und Vernetzung verbessert werden. Dieser Grundsatz weist keine Restriktionen 
gegenüber Freileitungen auf. Das Restriktionsniveau wird mit „gering“ eingestuft.  

3.2.1.2 Verkehrsentwicklung 

Festlegungen zu Schienenverkehr (G 3.3.3, G 3.4.2, Z 3.4.7 LEP SN), sowie Rad- und Fußwegen (G 3.8.1, Z 3.8.7, LEP SN) liegen im UR nicht vor. 

Zudem liegen keine Vorranggebiete für Straßenverkehr gem. LEP im UR (Z 3.2.3, Z 3.2.4, Z 3.2.5, LEP SN).  

Raumordnerische Belange  Spezifisches Restriktionsniveau 
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Begründung der Einstufung 
Kürzel 
Plan 

Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 
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Straßenverkehr (zeichnerisch)  

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiet Trasse Neubau (Stra-
ßenverkehr (Ausweisung durch RP) 
Z 3.2.7 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

x    

Flächen mit konkreten Planungen sind im Regionalplan als Vorranggebiet Straße 
gesichert. Flächen mit geplanten Verkehrswegen sowie deren Bauverbotszonen 
bilden Ausschlussflächen für Maststandorte. Aufgrund dessen und des Zielcharak-
ters wird das spezifische Restriktionsniveau mit „sehr hoch“ eingestuft. 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorbehaltsgebiet Straße (LEP) und 
Vorbehaltsgebiet Korridor Neubau 
(Straßenverkehr) (RP) 
G 3.2.6, Z 3.2.7 LEP SN 
Karte 4 LEP SN, Karte 2 RP OEOE 

  x  

Flächen mit geplanten Verkehrswegen sowie deren Bauverbotszonen bilden Aus-
schlussflächen für Maststandorte. Das Vorbehaltsgebiet Straße beruht auf einem 
Planungsgrundsatz, da die Planungen noch nicht konkret sind. Aufgrund dessen 
und des Grundsatzcharakters wird das spezifische Restriktionsniveau mit „mittel“ 
eingestuft.  
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3.2.1.3 Freiraumstruktur 

Vorbehaltsgebiete für Rohstoffabbau und Vorrang- und Eignungsgebiete für Windenergie liegen nicht im UR. Landesplanerisch bedeutsame, großflä-

chige Schutzgebiete (Z 4.1.1.7 bis Z 4.1.1.10, LEP SN) liegen ebenso nicht im UR. Gebiete mit großflächigen, schädlichen, stofflichen Bodenverände-

rungen (G 4.1.3.1, RP OEOE), sowie regional bedeutsame Altlasten (Z 4.1.3.4, LEP SN) liegen nicht im UR.  

Hinweis: Festlegungen des RP OEOE in grauer Schrift sind aktuell unwirksam.  

Raumordnerische Belange  Spezifisches Restriktionsniveau 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 
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Unzerschnittene, verkehrsarme Räume (zeichnerisch) 

LEP SN Unzerschnittene, verkehrsarme 
Räume 
G 4.1.1.1, Z 4.1.1.2 LEP SN 
Karte 5 LEP SN 

  x  Beeinträchtigungen und weitere Zerschneidungen der UZVR sollen vermieden 
werden. Als Merkmale der UZVR werden eine geringe Fragmentierung, Zer-
schneidung und Verlärmung durch Siedlungs- und Verkehrsflächen genannt. 
Leitungstrassen werden nicht explizit genannt. Ebenfalls sind bei der Ermittlung 
der UZVR Freileitungen nicht als Zerschneidungsparameter herangezogen wor-
den. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass Freileitungen nur zu ge-
ringen Zerschneidungseffekten bei UZVR führen. Relevante Zerschneidungs- 
bzw. Fragmentierungseffekte sind vor allem in großen Waldgebieten zu erwar-
ten. Hier kann ein Leitungsneubau einen Konflikt mit dem Grundsatz darstellen. 
Das Restriktionsniveau wird als „mittel“ eingestuft. 

Landschaftsschutz und Kulturlandschaft (zeichnerisch)  

LEP SN,  
RP OEOE 

Vorranggebiete Kulturlandschafts-
schutz 
Z 4.1.1.12 LEP SN 
Z 4.1.2.1, Z 4.1.2.2, Z 4.1.2.6 RP 
OEOE 
Karte 3 RP OEOE 

 x   Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und 
Nutzungen in diesen Gebieten die Belange von Naturschutz und Landschafts-
pflege beeinträchtigen, sind diese auszuschließen. Maßgebliche Wirkfaktoren 
sind die Flächeninanspruchnahme durch Masten/Fundamente, die visuelle Wir-
kung durch Masten und Beseilung, die Zerschneidungswirkung sowie Geräusch-
entwicklung/Lärm. Aufgrund des Zielcharakters und der potenziellen 
Auswirkungen eines Leitungsneubaus wird das spez. Restriktionsniveau als 
„hoch“ eingestuft. 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

LEP SN,  
RP OEOE 

Vorbehaltsgebiete Kulturlandschafts-
schutz 
Z 4.1.1.12 LEP SN 
G 4.1.2.7 RP OEOE 
Karte 3 RP OEOE 

  x  Bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, 
Vorhaben, Funktionen und Nutzungen ist diese Ausweisung zu berücksichtigen. 
Maßgebliche Wirkfaktoren sind die Flächeninanspruchnahme durch Masten/ 
Fundamente, die visuelle Wirkung durch Masten und Beseilung, die Zerschnei-
dungswirkung sowie Geräuschentwicklung/Lärm. Aufgrund des Grundsatzcha-
rakters wird das spez. Restriktionsniveau als „mittel“ eingestuft. 

Landschaftsschutz und Kulturlandschaft (textlich) 

LEP SN Landschaftsprägende Gehölze 
Z 4.1.1.14 LEP SN 

  x  Landschaftsprägende Gehölze und Baumreihen sollen erhalten, wiederherge-
stellt oder neu angelegt werden. Maßgebliche Wirkfaktoren sind potenzielle Nut-
zungsänderungen im Schutzstreifen (z. B. Aufwuchshöhenbeschränkungen). Die 
potenzielle Beeinträchtigung hängt von der konkreten räumlichen Situation (Ge-
lände, Vegetation, Lage der Leitung) ab. Das Restriktionsniveau wird als „mittel“ 
eingestuft. 

Arten- und Biotopschutz, Biotop- / Freiraumverbund (zeichnerisch) 

LEP SN,  
RP OEOE 

Vorranggebiete Arten- und Bio-
topschutz 
Z 4.1.1.3, G 4.1.1.15, Z 4.1.1.16 LEP 
SN 
Z 4.1.1.1 RP OEOE 
Karte 2 RP OEOE 

 X   Gemäß der Erläuterung zu Z 4.1.1.1 im RP OEOE sind innerhalb der VRG Ar-
ten- und Biotopschutz Bebauungen sowie zerschneidend wirkende Trassen und 
generell störende Handlungen zu vermeiden. Maßgebliche Wirkfaktoren sind die 
Flächeninanspruchnahme im Schutzstreifen und durch die Mastfundamente so-
wie die zerschneidende Wirkung der Trasse. Die Trasse an sich bildet jedoch 
keine Barriere für Pflanzen, sowie die meisten Tierarten. Das spezifische Rest-
riktionsniveau wird aufgrund des Zielcharakters als „hoch“ eingestuft. 

LEP SN, 
RP OEOE 

Vorbehaltsgebiete Arten- und Bio-
topschutz 
Z 4.1.1.16 LEP SN 
G 4.1.1.2 RP OEOE 

  X  In den Vorbehaltsgebieten Arten- und Biotopschutz sollen störende Handlungen 
vermieden werden. Aufgrund des Grundsatzcharakters wird das spez. Restrikti-
onsniveau als „mittel“ eingestuft. 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

Karte 2 RP OEOE 

Gewässer (zeichnerisch) 

LEP SN, 
RP OEOE 

Sanierungsbedürftige Bereiche der 
Landschaft und Bereiche mit beson-
deren Nutzungsanforderungen – geo-
logisch bedingte 
Grundwassergefährdung 
Z 4. 1.2.1 LEP SN 
Karte 6 RP OEOE 

   x Im Regionalplan wurden Gebiete mit erheblichen Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes ausgewiesen. Diese weisen eine besondere Empfindlichkeit 
und/oder Festlegungen zur Sanierung aus. Für das Vorhaben relevant ist jedoch 
nur die erhöhte Empfindlichkeit der Standorte. Flächen mit einer geologisch be-
dingten Grundwassergefährdung weisen nur eine geringe Schutzfunktion auf. 
Gewässerbezogene Maßnahmen finden durch das Vorhaben nur in kleinem Um-
fang statt, der sich in der aktuellen Planungsphase nicht abschätzen lässt (Ge-
hölzentnahmen, Wassereinleitungen). Das spezifische Restriktionsniveau wird 
als „gering“ eingestuft. 

LEP SN, 
RP OEOE 

Sanierungsbedürftige Bereiche der 
Landschaft und Bereiche mit beson-
deren Nutzungsanforderungen – 
Schwerpunkte der Fließgewässerre-
naturierung 
Z 4.1.2.3 LEP SN 
Karte 5 RP OEOE 

   x Im Regionalplan wurden Gebiete mit erheblichen Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes ausgewiesen. Diese weisen eine besondere Empfindlichkeit 
und/oder Festlegungen zur Sanierung auf. Für das Vorhaben relevant ist jedoch 
nur die erhöhte Empfindlichkeit der Standorte. In regionalen Schwerpunkten der 
Fließgewässerrenaturierung müssen gewässerbezogene Maßnahmen in Über-
einstimmung mit den Bewirtschaftungszielen stehen. Gewässerbezogene Maß-
nahmen finden durch das Vorhaben nur in kleinem Umfang statt, der sich in der 
aktuellen Planungsphase nicht abschätzen lässt (Gehölzentnahmen, Wasserein-
leitungen). Das spezifische Restriktionsniveau wird als „gering“ eingestuft.  

Gewässer (textlich) 

LEP SN Natürliche, gewässerdynamische Ver-
änderungen 
G 4.1.1.4 

  x  Natürliche gewässerdynamische Veränderungen sollen insbesondere im Bereich 
naturnaher Gewässerläufe zugelassen werden. Freiräume für eine eigendynami-
sche Fließgewässerentwicklung ohne Unterhaltungsmaßnahmen sollen erhalten 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

und nach Möglichkeit wieder geschaffen werden. Die Entwicklung von Fließge-
wässern kann durch Maststandorte kleinräumig beeinträchtigt werden. Aufgrund 
der rein textlichen Festlegung sowie des Grundsatzcharakters wird das Restrikti-
onsniveau mit „mittel“ eingestuft.  

Bodenschutz, Altlasten (textlich)  

LEP SN Nutzung des Bodens 
G 4.1.3.1, G 4.1.3.2 LEP SN 

   X Bei der Nutzung des Bodens soll dessen Leitungsfähigkeit, Empfindlichkeit und 
Unvermehrbarkeit berücksichtigt werden. Beeinträchtigungen sollen vermieden 
werden. Eine Neuinanspruchnahme soll möglichst auf bereits anthropogen vor-
belasteten oder wenig bedeutsamen Boden erfolgen. Die Flächeninanspruch-
nahme durch die Freileitung ist verhältnismäßig gering. Aufgrund des 
Grundsatzcharakters wird das spez. Restriktionsniveau als „gering“ eingestuft. 

LEP SN Böden mit besonderer Funktionalität 
Z 4.1.3.3 LEP SN 

   x Gemäß des LEP SN sollen Gebiete mit Böden besonderer Funktionalität in den 
Regionalplänen gesichert werden, dies ist im RP OEOE nicht erfolgt. Das Ziel 
weist somit keine Restriktion auf.  

Vorbeugender Hochwasserschutz (zeichnerisch) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiete für vorbeugenden 
Hochwasserschutz, Funktion Ab-
fluss/Rückhalt 
Z 4.1.2.9 LEP SN 
Z 4.1.4.2, Z 4.1.4.3, Z 4.1.4.4, G 
4.1.4.7 RP OEOE 
Karte 4 RP OEOE 

  x  Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz wurden ausgewiesen, inner-
halb von diesen soll der Wasserrückhalt und der Wasserabfluss nicht beein-
trächtigt werden. Die Nutzungen sollen an die Fließgeschwindigkeit und 
Wassertiefe bei Extremhochwasser angepasst werden.  
Durch den Freileitungsneubau kann eine Abflusshinderniswirkung und Verringe-
rung des Rückhalteraums entstehen, diese sind jedoch kleinräumig. Das Rest-
riktionsniveau als „mittel“ eingestuft. 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiete für vorbeugenden 
Hochwasserschutz, Funktion techni-
scher Rückhalt 
Z 4.1.2.9 LEP SN 
Z 4.1.4.2, Z 4.1.4.3, Z 4.1.4.4, G 
4.1.4.7 RP OEOE 
Karte 4 RP OEOE 

x    Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz wurden ausgewiesen, inner-
halb von Gebieten mit der Funktion technischer Rückhalt sind Rückhaltebecken 
und Speicher vorhanden oder geplant. Innerhalb dieser Flächen ist der Freilei-
tungsbau nur eingeschränkt möglich (große Wasserflächen). 
Das Restriktionsniveau wird als „sehr hoch“ eingestuft. 

Vorbeugender Hochwasserschutz (textlich) 

BRPH Z I.1.1 Hochwasserrisikomanagement    x Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen einschließlich der Sied-
lungsentwicklung sind die Risiken von Hochwassern zu prüfen; dies betrifft ne-
ben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und 
seinem räumlichen und zeitlichen Ausmaß auch die Wassertiefe und die Fließ-
geschwindigkeit. Ferner sind die unterschiedlichen Empfindlichkeiten und 
Schutzwürdigkeiten der einzelnen Raumnutzungen und Raumfunktionen in  
die Prüfung von Hochwasserrisiken einzubeziehen. Die Festlegungen der 
RP/RP und der LEP sehen bereits den Schutz von Überschwemmungsgebieten 
und VRG/VBG für Hochwasserschutz/-risikogebiete vor. Große Energieleitungs-
vorhaben lösen aufgrund ihrer Bauweise, v. a. ihrer Höhe, bei Überflutungen 
kein spezifisches Risiko aus. Aus diesen Gründen wird das Restriktionsniveau 
mit „gering“ eingestuft. 

BRPH Z II.1.2, Z II.1.3, G II.1.4 Einzugsge-
biete nach § 3 Nr. 13 WHG 

   x Der Raum, der aus wasserwirtschaftlicher Sicht für eine später notwendige Ver-
stärkung der Hochwasserschutzanlagen erforderlich sein wird, ist von entgegen-
stehenden Nutzungen und Funktionen freizuhalten. Das natürliche 
Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen des Bodens ist zu erhal-
ten. Die als Abfluss- und Retentionsraum wirksamen Bereiche in und an Gewäs-
sern sollen in ihrer Funktionsfähigkeit für den Hochwasserschutz erhalten 
werden. 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

Durch das geplante Vorhaben sind Beeinträchtigungen nur in geringem Umfang 
und punktuell durch die Flächeninanspruchnahme der Masten (sehr kleinräumig) 
und ggf. durch Nutzungsänderungen im Schutzstreifen (Aufwuchsbeschränkung 
von Ufergehölzen oder Auwald) gegeben. Folglich wird das Restriktionsniveau 
aufgrund der geringen potenziellen Beeinträchtigungen als „gering“ eingestuft. 

BRPH G II.3 Ergänzende Festlegung von 
Überschwemmungsgebieten nach 
§ 78b WHG 

   x In Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG 
sollen Kritische Infrastrukturen weder geplant noch zugelassen werden, es sei 
denn, sie erfüllen die Voraussetzungen des § 78b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
WHG. Beim geplanten Vorhaben handelt es sich um eine Kritische Infrastruktur. 
Die Festlegungen der RP/RP und der LEP sehen bereits den Schutz von Über-
schwemmungsgebieten und VRG/VBG für Hochwasserschutz-/-risikogebiete 
vor. Große Energieleitungsvorhaben lösen aufgrund ihrer Bauweise, v. a. ihrer 
Höhe, bei Überflutungen kein spezifisches Risiko aus. Aus diesen Gründen wird 
das Restriktionsniveau mit „gering“ eingestuft. 

BRPH G II.2.2, Z II.2.3 Ergänzende Festle-
gungen für Überschwemmungsge-
biete nach § 76, Ans. 1 WHG 

   x In Überschwemmungsgebieten nach § 76 Absatz 1 WHG sollen Siedlungen und 
raumbedeutsame bauliche Anlagen entsprechend den Regelungen der §§ 78, 
78a WHG nicht erweitert oder neu geplant, ausgewiesen oder errichtet werden. 
In Überschwemmungsgebieten nach § 76 Absatz 1 WHG sollen kritische Infra-
strukturen, weder geplant noch zugelassen werden, es sei denn, sie erfüllen die 
Voraussetzungen des § 78b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 WHG. Die Festlegun-
gen der RP/RP und der LEP sehen bereits den Schutz von Überschwemmungs-
gebieten und VRG/VBG für Hochwasserschutz-/-risikogebiete vor. Große 
Energieleitungsvorhaben lösen aufgrund ihrer Bauweise, v. a. ihrer Höhe, bei 
Überflutungen kein spezifisches Risiko aus. Aus diesen Gründen wird das Rest-
riktionsniveau mit „gering“ eingestuft. 

Siedlungsklima (zeichnerisch) 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

LEP SN,  
RP OEOE 

Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biete 
Z 4.1.4.1 LEP SN 
Karte 5 RP OEOE 

  x  In den Gebieten soll die klimaökologische Ausgleichsfunktion von regionaler Be-
deutung für die Kaltluft- und Frischluftentstehung und die Immissionsminderung 
gesichert und entwickelt werden. Die Funktion würde beeinträchtigt, wenn Wald-
flächen (Reduzierung von potenziellen Frischluftentstehungsgebieten) bean-
sprucht werden. In sonstigen Offenlandbereichen (pot. Kaltluftentstehung) ist 
hingegen von keiner raumrelevanten Auswirkung auf die Funktion Klimaschutz 
auszugehen. Aufgrund der Kleinräumigkeit potenzieller Wirkungen wird das 
Restriktionsniveau als „mittel“ eingestuft 
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Landwirtschaft (zeichnerisch) 

LEP SN Vorranggebiete Landwirtschaft 
Z 4.2.1.1 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

  x  Der Nutzung der Böden in den VRG Landwirtschaft als landwirtschaftliche Nutz-
fläche darf großflächig keine anderweitige Nutzung entgegenstehen. Durch den 
Leitungsneubau sind durch die Flächeninanspruchnahme durch die Maststand-
orte Auswirkungen auf die VRG möglich. Aufgrund der Kleinräumigkeit der Flä-
cheninanspruchnahme und des Zielcharakters wird das Restriktionsniveau als 
„mittel“ eingestuft. 

Landwirtschaft (textlich) 

RP OEOE Erhaltung von Gehölzstrukturen 
Z 4.2.1.5 

  X  Gemäß Regionalplan ist auf den Erhalt von Gehölzstrukturen, bzw. strukturrei-
chen Waldrändern hinzuwirken. Maßgebliche Wirkfaktoren sind potenzielle Nut-
zungsänderungen im Schutzstreifen (z. B. Aufwuchshöhenbeschränkungen). Die 
potenzielle Beeinträchtigung hängt von der konkreten räumlichen Situation (Ge-
lände, Vegetation, Lage der Leitung) ab. Das Restriktionsniveau wird als „mittel“ 
eingestuft. 

Forstwirtschaft (zeichnerisch) 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiet Waldmehrung 
Z 4.2.2.1 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

x    In den Vorranggebieten sind andere Nutzungen ausgeschlossen, soweit diese 
mit der vorrangigen Funktion der Aufforstung und Waldsukzession nicht verein-
bar sind. Eine Freileitung schränkt die Entwicklungsmöglichkeit durch eine mög-
liche Wuchshöhenbeschränkung im Schutzstreifen ein und nimmt ggf. 
geringfügig Flächen durch Maststandorte in Anspruch, die nicht mehr zur Auf-
forstung zur Verfügung stehen. Das Ziel der Raumordnung kann daher bei ei-
nem Leitungsbau auf den Flächen nur noch bedingt erreicht werden. Das 
Restriktionsniveau wird als „sehr hoch“ eingestuft. 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiet Schutz des vorhande-
nen Waldes 
Z 4.2.2.2 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

x    In Vorranggebiete für den Schutz des vorhandenen Waldes, entstehen Konflikte 
entstehen bei einem Leitungsneubau vor allem durch Einschränkungen im 
Schutzstreifen (Wuchshöhenbeschränkung) und Flächenverlust durch Mast-
standorte. Dies führt zur Einschränkung bis Verlust der betroffenen Waldflächen. 
Das Restriktionsniveau wird somit als „sehr hoch“ eingestuft. 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorbehaltsgebiet Schutz des vorhan-
denen Waldes 
Z 4.2.2.2 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

  x  In Vorbehaltsgebieten für den Schutz des vorhandenen Waldes, entstehen Kon-
flikte bei einem Leitungsneubau vor allem durch Einschränkungen im Schutz-
streifen (Wuchshöhenbeschränkung) und Flächenverlust durch Maststandorte. 
Dies führt zur Einschränkung bis Verlust der betroffenen Waldflächen. Das Rest-
riktionsniveau wird aufgrund des Grundsatzcharakters als Abstufung gegenüber 
den VRG Schutz des vorhandenen Waldes somit als „mittel“ eingestuft.  

Forstwirtschaft (textlich) 

RP OEOE Waldentwicklung über Vorranggebiete 
hinaus 
Z 4.2.2.2 RP OEOE 

   x Gemäß Regionalplan ist auf eine Waldmehrung über die Vorranggebiete hinaus 
hinzuwirken. Die Freileitung kann dem, aufgrund des Schutzstreifens entgegen-
stehen, jedoch ist in dem Ziel keine räumliche Abgrenzung gegeben. Das Rest-
riktionsniveau wird aufgrund des Grundsatzcharakters und der geringen 
Konkretisierung als „gering“ eingestuft. 
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Begründung der Einstufung 

Kürzel Plan Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

Rohstoffsicherung und -gewinnung, Bergbau und Sanierung (zeichnerisch) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiete Rohstoffabbau 
Z 4.2.3.1 LEP SN 
Z 4.2.3.3 RP OEOE 
Karte 2 RP OEOE 

x    Im Regionalplan werden Vorranggebiete für Rohstoffsicherung festgelegt, diese 
sichern bestehende Abbauvorhaben und Ersatzfläche sowie landesweit bedeut-
same Rohstofflagerflächen. Durch einen Leitungsneubau entstehen Konflikte 
durch Flächeninanspruchnahme durch Maststandorte. Ferner kann es auch zu 
funktionalen Einschränkungen im Schutzstreifen der Leitung bzw. Überspannun-
gen kommen. Das Restriktionsniveau wird deshalb als „sehr hoch“ eingestuft. 

 LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiete für die langfristige Si-
cherung von Rohstofflagerstätten 
Z 4.2.3.1 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

x    Im Regionalplan werden Vorranggebiete für Rohstoffsicherung festgelegt, diese 
sind von Nutzungen freizuhalten, welche einen späteren Rohstoffabbau unmög-
lich machen. Durch einen Leitungsneubau entstehen Konflikte durch Flächenin-
anspruchnahme durch Maststandorte. Ferner kann es auch zu funktionalen 
Einschränkungen im Schutzstreifen der Leitung bzw. Überspannungen kommen. 
Das Restriktionsniveau wird deshalb als „sehr hoch“ eingestuft. 

 

3.2.1.4 Infrastruktur 

Festlegungen zu Schienenverkehr und Luftverkehr sowie Vorrang- und Eignungsgebiete für Windenergie liegen im UR nicht vor. 

Hinweis: ausgegraute Tabellenzeilen beruhen auf Festlegungen des RP OEOE, welche aktuell unwirksam sind.  
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e

ri
n

g
 Begründung der Einstufung 

Kürzel 
Plan 

Erfordernis der Raumordnung:  
Ziel (Z) / Grundsatz (G) /  
sonst. Erfordernis (s. E.) 

E
n

e
rg

ie
v

e
rs

o
r-

g
u

n
g

 

Hoch-/ Höchstspannungsleitungen (zeichnerisch) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorbehaltsgebiet Hochspannungslei-
tung 
Z 5.1.9 LEP SN 
Karte 2 RP OEOE 

  x  

In den Regionalplänen sind Trassenkorridore zum Ausbau des länderübergrei-
fenden Stromübertragungsnetzes und des Stromverteilnetzes raumordnerisch 
gesichert. Die Vorbehaltsgebiete für Hochspannungsleitungen dienen der vor-
sorglichen, am langfristigen Bedarf orientierten Sicherung. Die Ausweisungen 
des VBG verlaufen quer zur Vorhabenrichtung. Daher wird das spez. Restrikti-
onsniveau als „mittel“ eingestuft.  

W
a

s
s

e
rv

e
rs

o
rg

u
n

g
 

Wasserversorgung (zeichnerisch) 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorranggebiete Wasserversorgung 
Z 5.2.1 LEP SN 
Z 5.2.1 RP OEOE 
G 5.2.2, G5.2.3 RP OEOE 

 X   

Die Wasserangebote in den Vorranggebieten Wasserversorgung sind zu erhal-
ten und zu schützen. Durch einen Freileitungsneubau entstehen Konflikte durch 
die Flächeninanspruchnahme durch die Maststandorte und durch Nutzungsän-
derungen im Schutzstreifen der Freileitung. Sie kann zudem zu Beeinträchtigun-
gen des Grundwassers führen (z. B. baubedingte Entwässerungen). Das spez. 
Restriktionsniveau wird aufgrund des Zielcharakters als „hoch“ eingestuft. 

LEP SN 
RP OEOE 

Vorbehaltsgebiete Wasserversorgung 
(Z 5.2.1 LEP SN) 
G 5.2.2, G5.2.3 RP OEOE 

  x  

Die Wasserangebote in den Vorbehaltsgebieten Wasserversorgung sollen erhal-
ten geschützt werden. Durch einen Freileitungsneubau entstehen Konflikte 
durch die Flächeninanspruchnahme durch die Maststandorte und durch Nut-
zungsänderungen im Schutzstreifen der Freileitung. Sie kann zudem zu Beein-
trächtigungen des Grundwassers führen (z. B. baubedingte Entwässerungen). 
Das spez. Restriktionsniveau wird aufgrund des Grundsatzcharakters als „mittel“ 
eingestuft. 
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3.2.1.5 Ableitung des spezifischen Restriktionsniveaus für die betrachtungsrelevanten an-

deren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

Im Folgenden wird für jede als betrachtungsrelevant festgestellte raumbedeutsame Planung und Maß-

nahme das spezifische Restriktionsniveau gegenüber der Freileitung ermittelt. In der nachfolgenden 

Tabelle 6 wird die zu berücksichtigende Planung bzw. Maßnahme angegeben. Sie zeigt an, in welches 

Restriktionsniveau die Planung bzw. Maßnahme eingeordnet wurde und begründet dies. Folgende Un-

terlagen wurden berücksichtigt: 

• Kommunale Bauleitplanung (Bebauungspläne und Flächennutzungspläne) 

• Verkehrswegeplanungen des Bundes (Bundesverkehrswegeplan 2030) 

• Bergbau 

• Planungen von Hochspannungsleitungen der Verteilnetzbetreiber 

• Planungen von Windkraftanlagen 

Aktuelle Planungen von Höchstspannungsleitungen nach BBPlG und EnLAG liegen nicht im UR. 

Tabelle 6: spezifisches Restriktionsniveau für die betrachtungsrelevanten anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen 

Raumordnerische Belange Spezifisches Restriktionsniveau 

Betroffene Planung / Maß-
nahme 

s
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h
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h

o
c
h

 

h
o

c
h
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te
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g
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g

 

Begründung der Einstufung 

Bauleitplanung 

Gemäß rechtskräftigen Bebauungs-
plänen bzw. Flächennutzungsplänen 
geplante sensible Einrichtungen 
(Wohn- und Mischbauflächen, Indust-
rie- und Gewerbeflächen, Camping-
plätze, Ferien- und 
Wochenendhaussiedlungen), die 
nicht mit der geplanten Freileitung 
überspannt werden dürfen 

x    Flächen, welche die zum dauerhaften Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, dürfen nicht über-
spannt werden. Industrie und Gewerbeflächen 
können in Einzelfall auch dazu zählen. Eine Set-
zung von Masten ist innerhalb dieser Flächen 
grundsätzlich nicht möglich. Flächen mit Bauleit-
planung wird ein sehr hohes spezifisches Rest-
riktionsniveau zugeordnet, sofern sie 
raumbedeutsam sind (> 5 ha Fläche). 

Verkehrswegeplanungen des Bundes und der Länder  

Planungen des Bundesverkehrs-

wegeplans 2030 

x    Flächen mit geplanten Verkehrswegen sowie de-
ren Bauverbotszonen bilden Ausschlussflächen 
für Maststandorte. Das spezifische Restriktionsni-
veau wird als „sehr hoch“ eingestuft. Die Ver-
kehrswege können jedoch üblicherweise 
aufgrund ihrer geringen Ausdehnung überspannt 
werden.  

Bergbau  
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Raumordnerische Belange Spezifisches Restriktionsniveau 

Betroffene Planung / Maß-
nahme 

s
e
h

r 
h

o
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h
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n
g

 

Begründung der Einstufung 

Bergbau: Haupt- und Rahmenbe-

triebspläne 

x    Flächen, für die Betriebspläne vorliegen, sind mit 
einem „sehr hohen“ Restriktionsniveau zu bewer-
ten.  

Windkraftanlagen  

Windkraftanlagen X    Flächen auf denen Windkraftanlagen geplant sind 
sowie der erforderliche Sicherheitsabstand (Ro-
tordurchmesser + 30 m) zwischen der Freileitung 
und der Windkraftanlage sind Ausschlussflächen 
für den Leitungsbau. Das Restriktionsniveau ist 
somit „sehr hoch“ 

Planungen von Hochspannungsleitungen der Verteilnetzbetreiber  

Hochspannungsleitungen  x   Flächen mit geplanten Hochspannungsleitungen 
weisen ein hohes Konfliktrisiko auf. Da keine Mit-
nahme von anderen Leitungen geplant ist, bilden 
die Maststandorte von anderen Leitungen Aus-
schlussflächen. Die Leitungen können jedoch üb-
licherweise aufgrund ihrer geringen Ausdehnung 
überspannt werden. 

3.2.2 Darstellung der Intensität der räumlichen Auswirkungen 

Im Folgenden werden die potenziellen Wirkungen bewertet, auf die im Vorhaben voraussichtlich vor-

kommenden Ausbauformen (Erläuterung dazu Unterlage 1 Erläuterungsbericht, Kap. 3.2) übertragen 

und eine Einschätzung der Raumbedeutsamkeit gegeben (Tabelle 7). Ausbauformen werden in Abhän-

gigkeit ihrer räumlichen Auswirkungen zu Ausbauklassen (ABK) zugeordnet. Die Einstufung der Inten-

sität der räumlichen Auswirkungen der einzelnen ABK dient als Zwischenschritt, zum einen der 

nachfolgenden Ableitung des Konfliktpotenzials (Kap. 3.2.3) und zum anderen der Begründung der Kon-

formitätsbewertung (Kap. 3.4).  
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Tabelle 7: Potenzielle Wirkfaktoren und ihre Raumbedeutsamkeit in den Ausbauklassen des 
Vorhabens (Leitungsbau) 

Nr. Wirkfak-
tor gem. 
Kap. 2.4 

Auswirkungen nach Ausbauklasse 

Klasse 1  
(Referenz/Neubau) 

Klasse 2 
(Neubau in Bündelung bis 200 m) 

1 
 
Flächeninan-
spruchnahme  

Neuinanspruchnahme von Flächen durch 
Masten/Fundamente.  
Nutzungskonkurrenz zu raumordneri-
schen Ausweisungen, die auf konkrete 
Flächen angewiesen sind.  
→ Raumbedeutsam, sofern raumordneri-
sche Ausweisungen nicht umgangen 
oder überspannt werden können.  

Neuinanspruchnahme von Flächen durch Mas-
ten/Fundamente.  
Nutzungskonkurrenz zu raumordnerischen Aus-
weisungen, die auf konkrete Flächen angewie-
sen sind. 
→ Raumbedeutsam, sofern raumordnerische 
Ausweisungen nicht umgangen oder überspannt 
werden können.  

2 
 
vertikale Hin-
derniswirkung 
durch Masten 
und Beseilung 

Neue Barriere-/Hinderniswirkung.  
→ Funktionseinschränkung 

Zusätzliche Barriere-/Hinderniswirkung bei Bün-
delung mit anderen Freileitungen.  
→ Neue Barriere-/Hinderniswirkung bei Bünde-
lung mit Straßen- oder Schienenwegen. 

3 
 
Visuelle Wir-
kung 

Neue Beeinträchtigung von Nutzungen 
und Funktionen mit inhaltlichem Bezug 
zum Landschafts- und Ortsbild, Erho-
lungsnutzung, Kulturlandschaft in Abhän-
gigkeit der Sichtbarkeit im Nah- und 
Fernbereich.  
→ Funktionseinschränkung bis -verlust. 

Beeinträchtigung von Nutzungen und Funktio-
nen mit inhaltlichem Bezug zum Landschafts- 
und Ortsbild, Erholungsnutzung, Kulturland-
schaft in Abhängigkeit der Sichtbarkeit im Nah- 
und Fernbereich.  
→ Vorbelastung des Raumes durch bestehende 
Infrastrukturen ist zu berücksichtigen.  

4 
 
Einschränkung 
im Schutzstrei-
fen 

Nutzungskonkurrenz zu raumordneri-
schen Ausweisungen mit vertikalem 
Raumanspruch.  
→ Funktionseinschränkung bis -verlust. 

Nutzungskonkurrenz zu raumordnerischen Aus-
weisungen mit vertikalem Raumanspruch.  
→ Funktionseinschränkung bis -verlust.  

5 
 
Zerschnei-
dungswirkung 

Neue Zerschneidung des Raumes.  
→ Funktionseinschränkung bis -verlust.  

Keine zusätzliche Zerschneidung des Raumes, 
da bereits durch vorhandene Infrastruktur Vor-
belastung vorliegt.  
→ Verbreiterung des Zerschneidungskorridors.  

6 
 
Elektrische 
und magneti-
sche Felder 

Neue Beeinträchtigung von Nutzungen 
und Funktionen mit Bezug zu Siedlung, 
Erholung.  
→ Funktionseinschränkung. 

Neue Beeinträchtigung bei Bündelung mit Stra-
ßen-/Schienenwegen bzw. zusätzliche Beein-
trächtigung von Nutzungen und Funktionen mit 
Bezug zu Siedlung (Wohnen/Arbeiten), Erho-
lung zu bereits vorhandener Belastung durch 
Bündelung mit anderen Freileitungen.  
→ Funktionseinschränkung. 

7 
 
Lärm 

Neue Beeinträchtigung von Nutzungen 
und Funktionen mit Bezug zu Siedlung 
(Wohnen/Arbeiten), Erholung.  
→ Funktionseinschränkung.  

Zusätzliche Beeinträchtigung von Nutzungen 
und Funktionen mit Bezug zu Siedlung (Woh-
nen/Arbeiten), Erholung zu bereits vorhandener 
Belastung durch Bündelung.  
→ Funktionseinschränkung. 
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3.2.3 Ermittlung des Konfliktpotenzials 

Durch eine Verknüpfung des spezifischen Restriktionsniveaus (Kap. 3.2.1) mit den einzelnen Ausbau-

klassen (Kap.3.2.2) wird für den gesamten Trassenkorridor und die darin befindlichen Erfordernisse der 

RO systematisch das Konfliktpotenzial abgeleitet.  

In Ausbauklasse 1 entspricht das spezifische Restriktionsniveau dem Konfliktpotenzial, da das Konflikt-

potenzial nicht positiv beeinflusst wird.  

Die Ausbauklasse 2 lässt ebenfalls keine Veränderung im Konfliktpotenzial gegenüber dem Referenz-

zustand (Klasse 1) zu (vgl. Tabelle 7, S. 44), denn das Bündelungsgebot eignet sich nicht dazu, die 

strikte Bindungswirkung von Zielen der RO in der Abwägung pauschal zu überwinden. Die Bündelung 

spielt bei der Feststellung des Konfliktpotenzials keine Rolle (vgl. Beschluss der MKRO „Verstärkte Nut-

zung regenerativer Energien und Ausbau der Netze” vom 06.02.2013). Sie ist lediglich bedeutsam für 

die Findung der Korridore (Kap. 3 im Erläuterungsbericht) und für die Konformitätsbewertung (Kap. 3.4).  

Weitere ABK kommen in dem betrachteten Vorhaben nicht vor. Es findet somit keine Abstufung des 

Konfliktpotenzials statt.  

Das Konfliktpotenzial entspricht somit dem spezifischen Restriktionsniveau. 

Hinsichtlich der Erfordernisse der Raumordnung, für die nur ein geringes spezifisches Restriktionsni-

veau festgestellt werden kann, ist davon auszugehen, dass sie einem Leitungsbau nicht entgegenste-

hen und somit nur ein geringes Konfliktpotenzial entfalten. Diese Konflikte werden dokumentiert und in 

Kapitel 3.3 gebündelt auf Konformität geprüft.  

Konfliktpunkte 

Die Konfliktfälle sind zur Wahrung der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit in Unterkapiteln zu ein-

zelnen Kategorien der Raumordnung zusammengefasst.  

Auch die nicht zeichnerisch konkretisierten (textlichen) raumordnerischen Festsetzungen werden in den 

Unterkapiteln zu den einzelnen Kategorien der Raumordnung aufgeführt. Das Konfliktpotenzial für text-

liche Erfordernisse der Raumordnung wird in einer Einzelfallbetrachtung abgeleitet. 

In den folgenden Tabellen wird in der ersten Spalte das TKS benannt, in dem der jeweilige Konfliktfall 

liegt. Die zweite Spalte gibt die Konfliktnummer des geprüften Konfliktfalls/der Konfliktgruppe an. Hierbei 

werden folgende Kürzel verwendet: 

Kürzel Kategorie 

AB Arten- und Biotopschutz/Biotop-/Freiraumverbund 

EV Energieversorgung 

GW Gewerbliche Wirtschaft 

HW Vorbeugender Hochwasserschutz 

KL Siedlungsklima 

LA Landschaftsschutz/Kulturlandschaft 

LW Landwirtschaft 

RG Regionale Grünzüge/Grünzäsuren 

RO Rohstoffabbau 

UZ Unzerschnittene, verkehrsarme Räume 

VE Verkehrsentwicklung 

WA Forstwirtschaft/Wald 

WV Wasserversorgung 
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Hinter dem Kürzel wird die Nummer des Konfliktfalls (z. B. LA-K01 für den ersten Konfliktfall in der 

Kategorie Landschaftsschutz/Kulturlandschaft) angegeben. Konfliktfälle werden unter Anwendung fol-

gender Kriterien zu Konfliktgruppen zusammengefasst: 

• gleiches raumordnerisches Erfordernis und 

• gleiches Konfliktpotenzial 

Die räumliche Lage des Konfliktfalles erschließt sich jeweils aus den in den folgenden Tabellen ange-

gebenen TKS-Nummern und der jeweiligen Bestandskarte (Karte 1 bis 4) bzw. der Bewertungskarte 

„Konfliktpotenzial“ (Karte 5). 

Konfliktschwerpunkte 

Konfliktschwerpunkte sind Bereiche der Trassenkorridore, in denen keine Konformität mit den raumord-

nerischen Belangen entlang der potTA hergestellt werden kann. Kartografisch dargestellt sind die Kon-

fliktschwerpunkte in der Karte 5 durch die rote Bezeichnung sowie in der schutzgutübergreifenden 

Konfliktkarte zu Unterlage 6 (Alternativenvergleich).  

 

3.3 Zusammenfassende Konformitätsprüfung für die Grundsätze 
der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG i. V. m. den Landespla-
nungsgesetzen  

Erfordernisse der RO, denen in Kap. 3.2.1 ein geringes spezifisches Restriktionsniveau zugewiesen 

wurde, entfalten lediglich eine geringe restriktive Wirkung gegenüber einem Freileitungsbau. Ihr Kon-

fliktpotenzial ist daher gemäß den Angaben in Kap. 3.2.3 ebenso „gering“, denn wie in Kap. 3.2.3 erläu-

tert, beschreibt das Konfliktpotenzial den Grad der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit einer 

raumordnerischen Festlegung, die bei einer konkreten raumordnerischen Ausbauklasse zu erwarten ist. 

Bei einem geringen Konfliktpotenzial ist somit nicht mit einem Nutzungskonflikt zwischen dem geplanten 

Vorhaben und der jeweiligen raumordnerischen Festsetzung zu rechnen. Die Konformität mit diesen 

Erfordernissen der Raumordnung ist daher gegeben. 

Für folgende Erfordernisse der Raumordnung wurde ein geringes Konfliktpotenzial ermittelt.  

Tourismus und Erholung: 

• Stärkung der Tourismuswirtschaft (G 2.3.3.1 LEP SN) 

Gewässer:  

• Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft und Bereiche mit besonderen Nutzungsanfor-
derungen – geologisch bedingte Grundwassergefährdung (Z 4. 1.2.1 LEP SN) 

• Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft und Bereiche mit besonderen Nutzungsanfor-
derungen – Schwerpunkte der Fließgewässerrenaturierung (Z 4.1.2.3 LEP SN) 

Bodenschutz, Altlasten: 

• Nutzung des Bodens (G 4.1.3.1, G 4.1.3.2 LEP SN) 
• Böden mit besonderer Funktionalität (Z 4.1.3.3 LEP SN) 

Vorbeugender Hochwasserschutz:  

• Hochwasserrisikomanagement (Z I.1.1 BRPH) 
• Einzugsgebiete nach § 3 Nr. 13 WHG (Z II.1.2, Z II.1.3, G II.1.4 BRPH) 
• Ergänzende Festlegung von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG (G II.3 BRPH) 
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• Ergänzende Festlegungen für Überschwemmungsgebiete nach § 76, Ans. 1 WHG (G II.2.2, Z 
II.2.3 BRPH) 

Forstwirtschaft 

• Waldentwicklung über Vorranggebiete hinaus (Z 4.2.2.2 RP OEOE) 
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3.4 Detaillierte Konformitätsprüfung für die Erfordernisse der Raumordnung mit mittlerem bis sehr 
hohem Konfliktpotenzial 

Hinweis: Festlegungen des RP OEOE in grauer Schrift sind aktuell unwirksam.  

3.4.1 Raum- und Siedlungsstruktur 

3.4.1.1 Regionale Grünzüge 

Tabelle 8: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Regionale Grünzüge 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 5, 6 RG-K01 
Ziel: Regionale 
Grünzüge 

Hoch 

Der regionale Grünzug südlich Volkersdorf (Nr. 21, vgl. Karte 10 RP 
OEOE) wird in den TKS 5 und 6 von der potTA gequert. Im TKS 6 ist eine 
Querung nicht vermeidbar, da das UW, in welchem die Leitung einbindet 
innerhalb des Grünzuges liegt. Im TKS 5 wird der regionale Grünzug er-
neut gequert, es findet eine Bündelung mit einer bestehenden 110-kV-Lei-
tung statt. Eine Beeinträchtigung der optischen Gliederung sowie der 
Erholungsfunktion der Landschaft kann durch die Bündelung sowie durch 
optimierte Standortwahl der Masten minimiert werden. Da die geplante 
380 kV-Freileitung allen weiteren Funktionen eines Regionalen Grünzu-
ges2 nicht entgegensteht, kann eine Konformität hergestellt werden.  

Optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 

 
2 Folgende Funktionen können nach RP OEOE einem Regionalen Grünzug zukommen: Gliederung von Siedlungsgebieten, Schutz vor Zersiedelung 
der Landschaft, Stärkung der Erholungsfunktion, Verbesserung des lokalen Klimas und der Lufthygiene, Schutz und Verbesserung des Wasserhaus-
haltes, Erhalt und Stärkung natürlicher Kohlenstoffspeicher, Bodenschutzfunktion, Stärkung des Biotopverbundes, Stärkung der biologischen Vielfalt, 
Bewahrung bedeutsamer Sichtbeziehungen 
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3.4.1.2 Gewerbliche Wirtschaft 

Tabelle 9: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Gewerbliche Wirtschaft 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 GW-K01 
Ziel: Gewerbliche 
Wirtschaft 

Hoch 

Das VRG Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe „südlich Radeburg, 
Radeburg“ überschneidet sich randlich mit dem TKS 4. Aufgrund der nur 
randlichen Betroffenheit des Standorts durch den Trassenkorridor ist eine 
Überspannung/Inanspruchnahme durch die Trasse nicht erforderlich. Eine 
Konformität kann hergestellt werden.  

Trassierung au-
ßerhalb von Kon-
fliktbereichen 

 

3.4.2 Verkehrsentwicklung 

Tabelle 10: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Verkehrsentwicklung 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 VE-K01 VRG Straße Sehr Hoch 

Das TKS 4 quert das VRG Straße (Schönfeld, B 98). Straßen können 
durch optimierte Wahl der Maststandorte überspannt werden. Die Planung 
ist bereits konkretisiert. Bauverbotszonen sind zu beachten. Die Konformi-
tät kann hergestellt werden. 

Optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 

TKS 4, 
TKS 21 

VE-K02 VBG Straße Mittel 

Das TKS 4 quert das VBG Straße (OU Radeberg, S 98, OU Thiendorf, S 
98, Quersa, B 98) mehrfach, zudem wird das VBG durch das TKS 21 
(Priestewitz, B 101) gequert. Straßen können durch optimierte Wahl der 
Maststandorte überspannt werden. Es liegt keine konkrete Planung vor. 
Bauverbotszonen sind zu beachten. Die Konformität kann hergestellt wer-
den. 

Optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 
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3.4.3 Freiraumstruktur 

3.4.3.1 Unzerschnittene, verkehrsarme Räume 

Tabelle 11: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie unzerschnittene, verkehrsarme Räume 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 1, 2, 
3, 4, 24 

UZ-K01 
Unzerschnittene, 
verkehrsarme 
Räume 

Mittel 

Die TKS 1, 2, 3, 4 und 24 schneiden einen unzerschnittenen, verkehrsar-
men Raum. Freileitungstrassen sind nicht als Zerschneidungselemente in 
der Begründung des Ziels (LEP SN, S. 107f.) genannt. Eine Konformität 
ist daher gegeben.  

- 

 

3.4.3.2 Landschaftsschutz/Kulturlandschaft 

Tabelle 12: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Landschaftsschutz/Kulturlandschaft 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4, 5, 6, 
8, 9a, 9b, 10, 
11, 12, 18, 
25 

LA-K01 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Mehrere TKS queren das VRG Kulturlandschaftsschutz (Moritzbur-
ger/Thiendorfer Kleinkuppenlandschaft). Diese ist in ihrer charakteristi-
schen Ausprägung zu erhalten. In Anlage 1 zum RP OEOE sind keine 
spezifischen Restriktionen gegenüber Freileitungen benannt. Lt. Leitbild 
für Kulturlandschaftsentwicklung soll Verkehrs- und sonstige technische 
Infrastruktur umweltschonend sowie naturverträglich und landschaftsge-
recht so ausgebaut und entwickelt werden, dass sie sich in die historisch 
gewachsene Siedlungsstruktur sowie in die vorhandenen Naturräume ein-
fügt und diese ökologisch nicht erheblich beeinträchtigt. Durch optimierte 
Standortwahl der Masten kann die Freileitung so landschaftsgerecht wie 
möglich errichtet werden. Potenzielle ökologisch Beeinträchtigungen wer-
den in Unterlage 3 (überschlägige Umweltprüfung) geprüft. Die Konformi-
tät ist herstellbar.  

optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

UR+1.500 m: 
TKS 7, 14, 
17, 21 

Durch den erweiterten Untersuchungsraum von 1.500 m um die Trassen-
korridore sind weitere Trassenkorridore betroffen. Eine Beeinträchtigung 
der charakteristischen Ausprägung durch den Bau der Leitung im erwei-
terten Untersuchungsraum ist nicht anzunehmen. Die Konformität im er-
weiterten UR ist gegeben. 

- 

TKS 4, 11, 
15, 25  

LA-K02 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Mehrere TKS queren das VRG Kulturlandschaftsschutz (Teichlandschaft). 
Diese ist in ihrer charakteristischen Ausprägung zu erhalten. In Anlage 1 
zum RP OEOE sind keine spezifischen Restriktionen gegenüber Freilei-
tungen benannt. Lt. Leitbild für Kulturlandschaftsentwicklung soll Ver-
kehrs- und sonstige technische Infrastruktur umweltschonend sowie 
naturverträglich und landschaftsgerecht so ausgebaut und entwickelt wer-
den, dass sie sich in die historisch gewachsene Siedlungsstruktur sowie 
in die vorhandenen Naturräume einfügt und diese ökologisch nicht erheb-
lich beeinträchtigt. Durch optimierte Standortwahl der Masten kann die 
Freileitung so landschaftsgerecht wie möglich errichtet werden. Potenzi-
elle ökologisch Beeinträchtigungen werden in Unterlage 3 (überschlägige 
Umweltprüfung) geprüft. Die Konformität ist herstellbar. 

optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 

UR+1.500 m: 
TKS 2, 3, 4, 
6, 9a, 9b, 10, 
11, 12, 13, 
14 

Durch den erweiterten Untersuchungsraum von 1.500 m um die Trassen-
korridore sind weitere Trassenkorridore betroffen. Eine Beeinträchtigung 
der charakteristischen Ausprägung durch den Bau der Leitung im erwei-
terten Untersuchungsraum ist nicht anzunehmen, da bei den überwie-
gend bewaldeten Teichlandschaften keine weiträumigen 
Sichtbeziehungen anzunehmen sind. Die Konformität im erweiterten UR 
ist gegeben. 

- 

TKS 16, 17, 
18, 21, 23, 
24  

LA-K03 

VRG Kulturland-
schaftsschutz: 
Sichtbereich zu ei-
nem historischen 
Kulturdenkmal in 
weiträumig sichtex-
ponierter Lage 

Hoch 

Mehrere TKS queren das VRG Kulturlandschaftsschutz (Sichtbereich zu 
einem historischen Kulturdenkmal in weiträumig sichtexponierter Lage: 
Kirche Wantewitz). Der Sichtbereich zu den historischen Denkmalen in 
weiträumig sichtexponierter Lage ist gem. Z 4.1.2.1 (RP OEOE) von 
„sichtverschattender bzw. landschaftsbildstörender Bebauung freizuhal-
ten“. Die Wirkung der Freileitung auf die Sichtbeziehung kann durch reli-
efangepasste Mastsetzung sowie Bündelungen mit linearen 
Infrastrukturen (Vorbelastung) reduziert, jedoch nicht vermieden werden. 
Im TKS 18 wird der Sichtbereich durch die potTA nicht gequert. Die 

optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

Konformität kann dadurch hergestellt werden. In den übrigen TKS kann 
die Konformität nicht hergestellt werden (KSP 10, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 
28). 

UR+1.500 m: 
TKS 16, 19b, 
20a, 20b, 22, 

Hoch 

Durch den erweiterten Untersuchungsraum von 1.500 m um die Trassen-
korridore sind weitere Trassenkorridore betroffen. Da um die Kirche Wan-
tewitz bereits ein geschützter Sichtbereich ausgewiesen ist, ist eine 
Beeinträchtigung über diesen hinaus nicht zu erwarten. Die Konformität 
ist gegeben. 

- 

UR+1.500 m: 
TKS 11, 12, 
25 

LA-K04 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Der erweiterte Untersuchungsraum um die TKS 11, 12 und 25 quert das 
VRG Kulturlandschaftsschutz (Sichtbereich zu einem historischen Kultur-
denkmal in weiträumig sichtexponierter Lage, Schloss Moritzburg). Die 
Sichtbereiche wurden im Rahmen des Landschaftsrahmenplans ermittelt 
und sollen nicht durch raumbedeutsame Strukturen beeinträchtigt wer-
den. Da die potTA die Sichtachse nicht quert und mindestens 600 m von 
dieser entfernt liegt ist die Konformität gegeben. 

 

UR+1.500 m: 
TKS 11, 12, 
25 

LA-K05 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Das VRG Kulturlandschaftsschutz (historisches Park- und Schossensem-
ble, Moritzburg) liegt im erweiterten UR mehrere TKS. Dieses ist in seiner 
charakteristischen Ausprägung zu erhalten. Aufgrund der Entfernung von 
min. 550 m zur potTA ist keine Beeinträchtigung des Schlossensembles 
bzw. seiner charakteristischen Ausprägung zu erwarten. Die Sichtbezie-
hungen werden unter LA-K04 und LAK08 betrachtet. Die Konformität ist 
gegeben.  

- 

TKS 18 LA-K06 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Das TKS 18 quert das VRG Kulturlandschaftsschutz (Historisches Park- 
und Schossensemble, Schloss und Rittergut Lauterbach). Dieses ist in 
seiner charakteristischen Ausprägung zu erhalten. Das Schloss und Rit-
tergut wird von der potTA nicht gequert. Potenzielle ökologisch Beein-
trächtigungen werden in Unterlage 3 (überschlägige Umweltprüfung) 
geprüft. Durch optimierte Standortwahl der Masten kann die Freileitung so 
landschaftsgerecht wie möglich errichtet werden. Die Konformität ist her-
stellbar. 

Trassierung au-
ßerhalb von Kon-
fliktbereichen 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

UR+1.500 m: 
TKS 4  

LA-K07 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Das VRG Kulturlandschaftsschutz (historisches Park- und Schossensem-
ble, Schönfeld) liegt innerhalb des erweiterten Untersuchungsraumes von 
TKS 4. Dieses ist in seiner charakteristischen Ausprägung zu erhalten. 
Aufgrund der Entfernung von min. 550 m zur potTA ist keine Beeinträchti-
gung des Schlossensembles bzw. seiner charakteristischen Ausprägung 
zu erwarten. Sichtbeziehungen sind keine ausgewiesen. Jedoch weist 
das Schloss nur eine geringe Höhe auf und es befinden sich Siedlungs-
strukturen zwischen dem Schloss und der potTA. Das Schloss stellt kei-
nen relevanten Aussichtpunkt dar. Die Konformität ist gegeben 

 

UR+1.500 m: 
TKS 11, 12, 
25 

LA-K08 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Das VRG Kulturlandschaftsschutz (Aussicht vom Kulturdenkmal in 
weiträumig sichtexponierter Lage, Schloss Moritzburg) liegt innerhalb des 
erweiterten Untersuchungsraumes mehrerer TKS. Die Sichtbereiche wur-
den im Rahmen des Landschaftsrahmenplans ermittelt und sollen nicht 
durch raumbedeutsame Strukturen beeinträchtigt werden. Da die potTA 
die Sichtachse nicht quert und mindestens 600 m von dieser entfernt liegt 
ist die Konformität gegeben. 

- 

UR+1.500 m: 
TKS 11, 12, 
25  

LA-K09 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Das VRG Kulturlandschaftsschutz (Kurfürstliches Jagdgebiet Moritzburg) 
befindet sich im erweiterten Untersuchungsraum um die Trassenkorri-
dore. Eine Beeinträchtigung des VRG und seiner charakteristischen Aus-
prägung ist durch die Lage von min 600 m Entfernung zu potTA 
ausgeschlossen, da sich das Gebiet innerhalb eines größeren, großteiles 
bewaldeten Gebietes befindet. Die Konformität ist gegeben.  

- 

UR+1.500 m: 
TKS 24 

- 
VRG Kulturland-
schaftsschutz 

Hoch 

Das VRG Kulturlandschaftsschutz (Kirche Wantewitz) liegt innerhalb des 
UR von TKS 24. Die Sichtbeziehungen zwischen dem potenziellen Lei-
tungsverlauf, der Kirche sowie den ausgewiesenen Sichtachsen werden 
bei LA-K03 betrachtet.  

- 

TKS 8, 9a, 
9b, 12, 17, 
18, 19a, 24, 
25 

LA-K10 
VBG Kulturland-
schaftsschutz 

Mittel 

Mehrere TKS queren das VBG Kulturlandschaftsschutz (siedlungstypi-
sche Ortsrandlage mit Sichtbereich). In den TKS 8, 9a, 9b, 12, 17, 19a 
und 25 verläuft die potTA außerhalb des abgegrenzten Sichtbereiches zu 
den Ortsrändern. In TKS 17 und 24 wird eine Sichtachse gequert, die 
Querung findet jedoch in Bündelung mit einer bestehenden Leitung statt, 
die Sichtachse ist daher bereits vorbelastet. In Anlage 1 zum RP OEOE 

optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten,  
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

sind keine spezifischen Restriktionen gegenüber Freileitungen benannt. 
Durch optimierte Standortwahl der Masten kann die Freileitung zudem so 
landschaftsgerecht wie möglich errichtet werden. Die Konformität ist her-
stellbar. 

Trassierung au-
ßerhalb von Kon-
fliktbereichen 

UR+1.500 m:  
TKS 4, 5, 10, 
11, 16, 19b, 
21, 22, 23, 
24 

Da Sichtachsen im Rahmen den Landschaftsplanes abgegrenzt wurden 
ist eine Beeinträchtigung außerhalb einer direkten Querung der Sichtach-
sen nicht zu erwarten. Die Konformität ist gegeben.  

- 

Tabelle 13: Konformitätsprüfung der textlichen Erfordernisse der Kategorie Landschaftsschutz/Kulturlandschaft 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

- - 
Landschaftsprä-
gende Gehölze 

Mittel 

Gemäß LEP SN sollen landschaftsprägende Gehölze und Baumreihen 
erhalten, wiederhergestellt oder neu angelegt werden. Dies kann klein-
räumig durch die Aufwuchsbeschränkung im Schutzstreifen der Freilei-
tung beeinträchtigt werden. Aufgrund der Kleinräumigkeit und des 
Grundsatzcharakters ist eine Konformität gegeben.   

- 

 

3.4.3.3 Arten- und Biotopschutz/Biotop-/Freiraumverbund 

Tabelle 14: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Arten- und Biotopschutz/Biotop-/Freiraumverbund 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 
9a, 9b, 10, 

AB-K01 
VRG Arten- und 
Biotopschutz 

Hoch 
Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz werden von nahezu jedem TKS 
gequert. Die Gebiete dienen der ökologischen Vernetzung zwischen ver-
schiedenen (Teil-)Populationen von Arten, stellen somit einen Teil des 

- 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

11, 12 ,13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19a, 
19b, 20b, 21, 
22, 23, 24, 25 

ökologischen Verbundsystems dar. Durch die Freileitung wird die Vernet-
zung im Wesentlichen nicht beeinträchtigt. Es besteht weiterhin eine öko-
logische Vernetzung. Eine Prüfung der Beeinträchtigung einzelner Arten 
sowie Schutzgebiete findet in der Artenschutzrechtlichen Ersteinschät-
zung (Unterlage 5), der überschlägigen Umweltprüfung (Unterlage 3) so-
wie in der Natura 2000-Erheblichkeitsabschätzung (Unterlage 4) statt.  
Die Konformität ist daher gegeben.  

TKS 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 
9a, 9b, 10, 
11, 12 ,13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19a, 
19b, 20b, 21, 
22, 23, 24, 25 

AB-K02 
VBG Arten- und 
Biotopschutz 

mittel 

Vorbehaltsgebiete Arten- und Biotopschutz werden von nahezu jedem 
TKS gequert. Die Gebiete dienen der ökologischen Vernetzung zwischen 
verschiedenen (Teil-)Populationen von Arten, stellen somit einen Teil des 
ökologischen Verbundsystems dar. Durch die Freileitung wird die Vernet-
zung im Wesentlichen nicht beeinträchtigt. Es besteht weiterhin eine öko-
logische Vernetzung. Eine Prüfung der Beeinträchtigung einzelner Arten 
sowie Schutzgebiete findet in der Artenschutzrechtlichen Ersteinschät-
zung (Unterlage 5), der überschlägigen Umweltprüfung (Unterlage 3) so-
wie in der Natura 2000-Erheblichkeitsabschätzung (Unterlage 4) statt.  
Die Konformität ist daher gegeben. 

- 

 

3.4.3.4 Vorbeugender Hochwasserschutz 

Tabelle 15: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie vorbeugender Hochwasserschutz 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4, 7, 12, 
13, 15, 16, 
18, 19a, 19b, 
25 

HW-K01 

VRG für vor-
beugenden 
Hochwasser-
schutz (Funk-
tion 
Rückhalt/Ab-
fluss) 

Mittel 

Innerhalb der Vorranggebiete für Hochwasserschutz sind in den Berei-
chen mit der Angabe „(Herstellung) Abfluss“ Planungen unzulässig, wel-
che den Abfluss von Hochwasser oder die Herstellung dieser Funktion 
beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung des Abflusses von Hochwasser 
findet maximal durch die Mastfundamente statt. Diese werden in Berei-
chen mit Hochwassergefahr hochwasserangepasst ausgeführt (Hoch-
wasserfundamente. Die Abflusshinderung ist gering.  
 

Angepasste Bau-
weise der Masten 
(Hochwasserfun-
damente) 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

Zudem sind in Bereichen mit der Angabe „Rückhalt“ und „(Herstellung) 
Abfluss“ Maßnahmen unzulässig, welche Rückhalteraum für Hochwasser 
in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme von Rückhalteraum durch 
die Maste ist gering.  
 
Eine Konformität kann hergestellt werden.  

TKS 4 HW-K02 

VRG für vor-
beugenden 
Hochwasser-
schutz (Funk-
tion technischer 
Rückhalt) 

Sehr hoch 

Das TKS 4 schneidet zwei Flächen des VRG vorbeugender Hochwasser-
schutz (Funktion technischer Rückhalt) an der Talsperre Radeburg II und 
I. Der Speicher Radeburg II liegt östlich der Autobahn A 13 und wird nicht 
überspannt, die potTA verläuft westlich der Autobahn. Der Speicher Ra-
deburg I liegt ebenso östlich der Autobahn, ein Trassenverlauf westlich 
der Autobahn ist allerdings nicht möglich. Aufgrund der Ausdehnung von 
ca. 150 m kann der Speicher Radeburg I am östlichen Rand des TKS 
überspannt werden.  

optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 
 
Trassenverlauf 
außerhalb von 
Konfliktbereichen 
 

 

3.4.3.5 Siedlungsklima 

Tabelle 16: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Siedlungsklima 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 7, 8, 9a, 
9b, 13, 14, 
16, 21, 25 

KL-K01 
Kalt- und 
Frischluftentste-
hungsgebiete 

Mittel 

Die Kaltluftentstehungsgebiete bestehen auf zusammenhängenden Of-
fenlandbereichen. Eine Beeinträchtigung der Kaltluftentstehung durch die 
Maststandorte ist nicht signifikant. Frischluftentstehungsgebiete liegen 
auf Waldflächen und werden nur im TKS 9a gequert. Die potTA verläuft 
hier parallel zu einer bestehenden 110-kV-Leitung. Die Waldfläche wird 
kleinräumig gequert. Die Leitungsschneise bleibt (mit Ausnahme der 
Maststandorte) lt. § 8, Abs.8 SächsWaldG Wald und kann weiterhin forst-
lich genutzt werden (mit Aufwuchshöhenbeschränkung). Aufgrund der 
geringfügigen funktionalen und flächenmäßigen Inanspruchnahme des 
Kaltluftentstehungsgebietes liegt kein Zielkonflikt vor und die Konformität 
ist gegeben. 

- 
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3.4.3.6 Landwirtschaft 

Tabelle 17: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Landwirtschaft 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9a, 
9b, 10, 11, 
13, 16, 17, 
18, 19a, 19b, 
20a, 20b, 21, 
22, 23, 24, 25 

LW-K01 
VRG Landwirt-
schaft 

Mittel 

In Anbetracht der großräumigen Ausweisung VR landwirtschaftliche Bo-
dennutzung und der kleinflächigen Inanspruchnahme durch Mastaufstell-
flächen sind auch bei einer Neutrassierung keine negativen 
raumbedeutsamen Wirkungen auf die VR landwirtschaftliche Bodennut-
zung zu erwarten. Die Konformität ist gegeben. 

- 

 

Tabelle 18: Konformitätsprüfung der textlichen Erfordernisse der Kategorie Landwirtschaft 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

- - 
Erhaltung von 
Gehölzstruktu-
ren 

Mittel 

Gemäß LEP SN sollen Gehölzstrukturen erhalten, wiederhergestellt oder 
neu angelegt werden. Dies kann kleinräumig durch die Aufwuchsbe-
schränkung im Schutzstreifen der Freileitung beeinträchtigt werden. Auf-
grund der Kleinräumigkeit und des Grundsatzcharakters ist eine 
Konformität gegeben.   

- 
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3.4.3.7 Forstwirtschaft 

Tabelle 19: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Forstwirtschaft 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4, 5, 
12, 16, 25 

WA-K01 
VRG Schutz des 
vorhandenen Wal-
des 

Sehr hoch 

Das VRG Schutz des vorhandenen Waldes wird durch die TKS 4, 5, 12, 
16 und 25 gequert, die Querung des VRG durch die Trasse ist in den TKS 
5, 12, 16 und 25 nicht zwingend erforderlich, die potTA verläuft außerhalb 
des VRG. Die Konformität ist herstellbar.  

Planung außer-
halb potenzieller 
Konfliktbereiche 

Eine Vermeidung ist im TKS 4 nicht möglich. Durch eine Freileitung beste-
hen in deren Leitungsschutzstreifen Beschränkungen der maximalen Auf-
wuchshöhe von Forstpflanzen. 
Es besteht die Möglichkeit, funktionale Einschränkungen im Schutzstreifen 
bei der späteren Trassierung zu reduzieren. Hinsichtlich der ökologischen 
Funktion als auch der Erholungsfunktion von Wald kommt es insbeson-
dere bei hochwertigen Waldbeständen zu funktionalen Einschränkungen. 
Andererseits kann durch ein ökologisches Schneisenmanagement sowie 
Entwicklung gestufter Waldsäume am Schneisenrand zur Steigerung des 
ökologischen Potenzials und Habitatvielfalt in geringwertigen / monostruk-
turierten Wäldern beigetragen werden. Die Konformität mit dem Schutz 
des vorhandenen Waldes ist jedoch bei direkter Querung der entspre-
chenden Waldflächen (TKS 4) nicht herstellbar. (KSP 1, 2) 

Optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 
 
ökologisches 
Schneisenma-
nagement 

TKS 1, 3, 
4, 8, 14, 
15, 16, 
18, 19b, 
24 

WA-K02 VRG Waldmehrung 

Sehr hoch 
In den TKS 1, 3, 8, 14, 15, 16 und 18 kann das VRG Waldmehrung um-
gangen werden, die potTA quert das VRG nicht. Die Konformität kann her-
gestellt werden.  

Planung außer-
halb potenzieller 
Konfliktbereiche 

 

In den TKS 4 (2x), 19b (2x) und 24 findet mindestens eine randliche Que-
rung des VRG durch die potTA statt. Es besteht ein Zielkonflikt mit dem 
Vorhaben. Für TKS 4, 19 und 24 kann die Konformität somit nicht herge-
stellt werden. 

Optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 

TKS 4, 15 WA-K03 
VBG Schutz des 
vorhandenen Wal-
des 

Mittel 
Das TKS 4 quert das VBG mehrfach, das TKS 15 quert das VBG ebenso. 
Durch eine Freileitung bestehen in deren Leitungsschutzstreifen Be-
schränkungen der maximalen Aufwuchshöhe von Forstpflanzen. Es 

Planung außer-
halb potenzieller 
Konfliktbereiche, 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

besteht die Möglichkeit, funktionale Einschränkungen im Schutzstreifen 
bei der späteren Trassierung zu reduzieren. Hinsichtlich der ökologischen 
Funktion als auch der Erholungsfunktion von Wald kommt es insbeson-
dere bei hochwertigen Waldbeständen zu funktionalen Einschränkungen. 
Andererseits kann durch ein ökologisches Schneisenmanagement sowie 
Entwicklung gestufter Waldsäume am Schneisenrand zur Steigerung des 
ökologischen Potenzials und Habitatvielfalt in geringwertigen / monostruk-
turierten Wäldern beigetragen werden. Aufgrund des Grundsatzcharakters 
ist eine Konformität jedoch herstellbar.  

 

ökologisches 
Schneisenma-
nagement 

3.4.3.8 Rohstoffabbau 

Tabelle 20: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Rohstoffabbau 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 1, 4, 
9b 

RO-K01 
VRG Rohstoffab-
bau 

Sehr hoch 

Im TKS 9b (RA36), sowie im TKS 4 (RA51) und im TKS 1 (RA23) liegen 
die VRG Rohstoffabbau am Trassenkorridorrand, eine Querung ist nicht 
erforderlich.  
Im TKS 4 liegt zudem nordwestlich Quersa das VRG Rohstoffabbau 
(RA24), dieses kann ebenso umgangen werden.  

Planung außer-
halb potenzieller 
Konfliktbereiche 

TKS 4 RO-K02 

VRG für die lang-
fristige Sicherung 
von Rohstofflager-
stätten 

Sehr hoch 
Im TKS 4 liegt das VRG langfristige Sicherung von Rohstoffen (RL07). 
Das Gebiet wird von der potTA nicht gequert. Die Konformität kann herge-
stellt werden.  

Planung außer-
halb potenzieller 
Konfliktbereiche 
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3.4.4 Infrastruktur 

3.4.4.1 Energieversorgung 

Tabelle 21: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Energieversorgung 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 EV-K01 
VBG für Hochspan-
nungsleitungen 

Mittel 

Der TKS 4 quert das VBG Hochspannungsleitungen Lampertswalde – 
(Röhrsdorf) und Kalkreuth – Radeburg. Freileitungstrassen können über-
spannt werden oder parallel geführt werden. Zudem liegt keine konkrete 
Planung zu Grunde. Durch eine optimierte Maststandortwahl kann eine 
Konformität hergestellt werden.  

Optimierte Stand-
ortwahl der Mas-
ten 

 

3.4.4.2 Wasserversorgung 

Tabelle 22: Konformitätsprüfung der flächenhaften Erfordernisse der Kategorie Wasserversorgung 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 WV-K01 
VRG für Wasser-
versorgung  

Hoch 

Der Trassenkorridor quert das VRG für Wasserversorgung (Speichersys-
tem Radeburg). Aufgrund der Kleinräumigkeit der Flächeninanspruch-
nahme durch die Masten sind jedoch keine Einschränkungen hinsichtlich 
der Funktion der Wassergewinnung des VRG zu erwarten. Während der 
Bauphase sind auf der Baustelle Schutzvorkehrungen gegen Bodenein-
träge von boden- und wassergefährdenden Stoffen zu treffen. Diese bein-
halten z. B. die regelmäßige Kontrolle der Baufahrzeuge auf Leckagen 
oder das Abstellen der Baufahrzeuge / das Lagern von Baumaterial in ei-
ner Weise, die den Eintrag von Schadstoffen in den Boden und das 
Grundwasser ausschließt. Grundsätzlich ist jedoch die Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit der Verordnung des WSG „Speichersystem Radeburg 
(WW Rödern)“ Grundlage für die Beurteilung. Die Konformität kann herge-
stellt werden.  

Schutz des Bo-
dens und der Ge-
wässer vor 
Eintrag wasserge-
fährdender Stoffe 



Elbe-Oberlausitz-Leitung; 
Abschnitt Großenhain/Nord – Altwilschdorf  

Unterlagen für die Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG 
Unterlage 2: Raumverträglichkeitsstudie 61 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Erfordernis  
Konflikt-
potenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 1 WV-K02 
VBG Wasserversor-
gung 

Mittel 

Das Vorbehaltsgebiet Wasserversorgung (Stroga-Schönfeld) wird durch 
den TKS 1 sowie die potTA randlich gequert. Wegen des Grundsatzcha-
rakters ist die Konformität jedoch gegeben. 

- 
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3.5 Sensitivitätsprüfung 

In diesem Kapitel wird ein Ausblick gegeben, ob die aktuell in Aufstellung befindlichen Raumordnungs-

pläne bei deren Inkrafttreten nach Einreichung der RVS zu erheblichen Planungshindernissen führen 

können. 

Für die Planungsregion sind aktuell folgende Raumordnungspläne im Verfahren:  

• Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge: Teilregionalplan Freiraumentwicklung, Aufstel-

lungsbeschluss 06/2024, voraussichtliches in Krafttreten 2028 

• Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge: Teilregionalplan Energieversorgung/Windenergie-

nutzung, Aufstellungsbeschluss 07/2023, voraussichtliches in Krafttreten Ende 2027 

 

Bei Inkrafttreten der Teilregionalpläne können sich Zielkonflikte ergeben. Um potenzielle Zielkonflikte 

abzuschätzen, wurden die außer Kraft gesetzten Festlegungen des Regionalplanes, in Abstimmung mit 

der Raumordnungsbehörde (LDS), vorsorglich in dieser Unterlage mit geprüft. Mit Stand 06/2025 liegen 

keine Entwürfe der o.g. Teilregionalpläne vor.  

 

3.6 Prüfung der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen 

Analog zur Konformitätsprüfung für die Erfordernisse der Raumordnung wird auch die Prüfung der Ab-

stimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Tabellenform abgearbeitet. 

Für die Konfliktnummer der geprüften Konfliktfälle/Konfliktgruppen werden folgende Kürzel verwendet: 

BLP Bauleitplanung 

SPM Sonstige Planungen und Maßnahmen 



Elbe-Oberlausitz-Leitung; 
Abschnitt Großenhain/Nord – Altwilschdorf  

Unterlagen für die Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG 
Unterlage 2: Raumverträglichkeitsstudie 

63 

3.6.1 Bauleitplanung 

Tabelle 23: Betroffene raumbedeutsame Bauleitplanungen 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 6 BLP-K01 
Kamenz, 
Stadt 

B-Plan 3046a „Rähnitz-Nord“ Sehr hoch 

Das TKS 6 überlagert sich randlich mit dem B-Plan 
Nr. 3046a „Rähnitz Nord“, die im Trassenkorridor 
liegenden Flächen des B-Plans sind für ein Regen-
rückhaltebecken, Verkehrsflächen, Grünflächen, 
Wald und Landwirtschaft vorgesehen. Zudem ist 
eine CEF-Maßnahme für das Rebhuhn ausgewie-
sen. Durch eine optimierte Trassenführung können 
die Flächen umgangen werden. Die Konformität 
kann somit hergestellt werden. 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 4 BLP-K02 
Radeburg, 
Stadt 

B-Plan 1 GE-Süd (inkl. innen-
liegender B-Plan Nr. 7“ B-
Plan 07 Logistikzentrum Lidl 
Radeburg-Süd“) und Auswei-
sung als geplante gewerbli-
che Baufläche im FNP 
Radeburg 

Sehr hoch 
Die potTA verläuft östlich der Autobahn A 13, die 
Konformität kann hergestellt werden.  

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 4 BLP-K03 
Radeburg, 
Stadt 

VBP „Sondergebiet Agri-Pho-
tovoltaikanlage Radeburg“ 

Sehr hoch 

Die Fläche des B-Plans wird durch die potTA ge-
quert, ein Maststandort innerhalb der Fläche ist vo-
raussichtlich nicht zu vermeiden. Die Konformität 
kann nicht hergestellt werden. (KSP 3) 

Optimierte Wahl der 
Maststandorte 

TKS 4 BLP-K04 Thiendorf 
B-Plan „Östlich der Auto-
bahn, 3. BA“ 

Sehr hoch 

Im TKS 4 liegt östlich der Autobahn bei Thiendorf 
der B-Plan „östlich der Autobahn, 3. BA“. Aufgrund 
der Lage östlich der Autobahn und der potTA west-
lich der Autobahn ist eine Querung des B-Plan-Ge-
bietes nicht erforderlich. Die Konformität kann somit 
hergestellt werden. 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 4 BLP-K05 Schönfeld 
B-Plan „Erweiterung d. Pro-
duktionsbetriebes m. La-
gerfl.“und G5 westlich 

Sehr hoch 
Die Fläche des B-Plans wird durch die potTA nicht 
gequert. Die Konformität kann hergestellt werden.  

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

Schönefeld, bei Dürrwiesen, 
gewerbliche Baufläche (ge-
plant) westlich Schönfeld 
(FNP VG Schönfeld, 2016) 

TKS 4 BLP-K06 
Lamperts-
walde 

VEB „Logistikcenter südlich B 
98“ 

Sehr hoch 
Die potTA quert die Fläche des Bebauungsplanes 
nicht. Die Konformität kann durch die geeignete 
Trassierung hergestellt werden 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 4 BLP-K07 
Lamperts-
walde 

B-Plan „GE/GI-Quersa-
Brockwitz/Lampertswalde“ 

Sehr hoch 

Die Fläche des Bebauungsplanes wird durch die 
potTA lediglich randlich gequert. Ein Maststandort 
innerhalb der Fläche ist nicht erforderlich. Ein pau-
schales Überspannungsverbot gilt für Industrie- und 
Gewerbeflächen nicht. Die überspannte Fläche 
weist zudem keine Bebauung auf. Die Konformität 
kann somit hergestellt werden. 

Optimierte Standort-
wahl der Masten 

TKS 1, 
7, 2, 16 

BLP-K08 
Großen-
hain, Stadt 

B-Plan „Industriegebiet 
Großenhain Nord“ 

Sehr hoch 

Die TKS 1, 2, 7 und 16 überlagern sich randlich mit 
dem B-Plan „Großenhain Nord“, die im Trassenkor-
ridor liegenden Flächen des B-Plans sind haupt-
sächlich Grünflächen. Durch eine optimierte 
Trassenführung können die Flächen umgangen 
werden. Die Konformität kann somit hergestellt 
werden. 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 22, 
23, 24 

BLP-K09 Priestewitz 
VEP „Photovoltaikanlage Me-
dessen“ 

Sehr hoch 

Mittig in den TKS 22, 23, 24 liegen an der Bahnlinie 
Flächen des VEP „Photovoltaikanlage Medessen“. 
Durch einen optimierten Trassenverlauf kann die 
Fläche umgangen werden. Die Konformität kann 
somit hergestellt werden. 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 24 BLP-K10 Priestewitz B-Plan „Staudaer Straße Ost“ Sehr hoch 

Mittig im TKS 24 liegt der B-Plan „Staudaer Straße 
Ost“, gemäß Angaben im Vorentwurf zum FNP 
Priestewitz (Gemeinde Priestewitz, 2024, S. 39) 
sind dort noch Gewerbeflächen verfügbar. Durch 
einen optimierten Trassenverlauf kann die Fläche 
umgangen werden. Die Konformität kann somit her-
gestellt werden. 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 BLP-K11 
Radeburg, 
Stadt 

Ausweisung Gewerbefläche 
geplant, nördlich Radeburg 
(FNP Radeburg) 

Sehr hoch 

Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als Gewer-
befläche ausgewiesen, aktuell ist dort jedoch keine 
Bebauung vorhanden und auch kein B-Plan aufge-
stellt. Die Fläche wird durch die potTA überspannt, 
inklusive der Querung der Autobahn ist die zu über-
spannende Fläche jedoch mindestens 500 m lang. 
Ein Mast innerhalb der Fläche sowie die Überspan-
nung selbst schränken die Planung auf dieser Flä-
che ein. Eine Konformität ist somit nicht herstellbar. 
(KSP 3)  

Optimierte Standort-
wahl der Masten 

 

3.6.2 Sonstige raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

Tabelle 24: Betroffene sonstige raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen (Bundesverkehrswegeplan 2030, Bergbau Betriebspläne, 
Windenergieanlagen) 

TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 SPM-K01 Thiendorf 
Ortsumfahrung Thiendorf 
(erweiterter Bedarf) 

Sehr hoch 

Die Maßnahme „B 98 OU Thiendorf“ aus dem Bun-
desverkehrswegeplan 2030 ist Teil des Gesamtpro-
jektes „B 98 Riesa – A 13“, aktuell läuft die 
Vorplanung. Mit einer optimierten Standortwahl der 
Masten ist eine Überspannung der Bundesstraße 
möglich. Eine Konformität kann hergestellt werden. 

Optimierte Standort-
wahl der Masten 

TKS 4 SPM-K02 Schönfeld 
Ortsumfahrung Schönfeld 
(vordringlicher Bedarf) 

Sehr hoch 

Die Maßnahme „B 98 OU Schönfeld“ aus dem Bun-
desverkehrswegeplan 2030 ist Teil des Gesamtpro-
jektes „B 98 Riesa – A 13“, der Vorentwurf ist in 
Bearbeitung. Mit einer optimierten Standortwahl der 
Masten ist eine Überspannung der Bundesstraße 
möglich. Eine Konformität kann hergestellt werden. 

Optimierte Standort-
wahl der Masten 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 4 SPM-K03 
Lamperts-
walde 

Ortsumfahrung Quersa (vor-
dringlicher Bedarf) 

Sehr hoch 

Die Maßnahme „B 98 OU Quersa“ aus dem Bun-
desverkehrswegeplan 2030 ist Teil des Gesamtpro-
jektes „B 98 Riesa – A 13“, es hat noch keine 
Planung begonnen. Auch bei einem zeitnahem Pla-
nungsbeginn ist mit einer optimierten Standortwahl 
der Masten eine Überspannung der Bundesstraße 
möglich. Eine Konformität kann hergestellt werden.  

Optimierte Standort-
wahl der Masten 

TKS 
19 

SPM-K04 
Großenhain, 
Stadt 

Ortsumfahrung Wildenhain 
(vordringlicher Bedarf) 

Sehr hoch 

Die Maßnahme „B 98 OU Wildenhain“ aus dem 
Bundesverkehrswegeplan 2030 ist Teil des Ge-
samtprojektes „B 98 Riesa – A 13“, aktuell läuft die 
Vorplanung. Mit einer optimierten Standortwahl der 
Masten ist eine Überspannung der Bundesstraße 
möglich. Eine Konformität kann hergestellt werden. 

Optimierte Standort-
wahl der Masten 

TKS 
23, 24 

SPM-K05 Priestewitz 
Verlegung in Priestewitz (er-
weiterter Bedarf) 

Sehr hoch 

Die Maßnahme „B 101 Verlegung in Pristewitz“ aus 
dem Bundesverkehrswegeplan 2030 befindet sich 
in der Vorplanung. Mit einer optimierten Standort-
wahl der Masten ist eine Überspannung der Bun-
desstraße möglich. Eine Konformität kann 
hergestellt werden. 

Optimierte Standort-
wahl der Masten 

TKS 
9b 

SPM-K06 Radeburg 
Bergbau, Kaolingrube Rade-
burg 

Sehr hoch 

Für die Kaolingrube Radeburg liegt ein Rahmenbe-
triebsplan vor, sie wird randlich von dem TKS 9b 
gequert. Aufgrund der randlichen Lage im TKS ist 
eine Überspannung nicht erforderlich, eine Konfor-
mität kann hergestellt werden.  

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 

TKS 3, 
4 

SPM-K07 
Lamperts-
walde/ 
Großenhain 

Bergbau, Kiessandtagebau 
Brockwitz 

Sehr hoch 

Für den Kiessandtagebau Brockwitz liegt ein Haupt- 
und Rahmenbetriebsplan vor, er wird randlich von 
dem TKS 3 gequert. Aufgrund der randlichen Lage 
im TKS ist eine Überspannung nicht erforderlich, 
eine Konformität kann hergestellt werden. 

Trassenverlauf au-
ßerhalb von Konflikt-
stellen 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

TKS 
20a, 
20b, 
22, 23 

SPM-K08 
Stadt Großen-
hain 

Windpark Skassa Sehr hoch 

Südlich von Skassa sind mehrere Windkraftanlagen 
derzeit im Genehmigungsverfahren. Die WEA inkl. 
der Abstandbereiche können mit der Trasse umgan-
gen werden. Die Konformität kann hergestellt wer-
den.  

Trassierung außer-
halb von Konfliktbe-
reichen 

TKS 7 SPM-K09 Edersbach Windpark Göhra Sehr hoch 

Bei Göhra sind mehrere Windkraftanlagen derzeit 
im Genehmigungsverfahren. Die WEA inkl. der Ab-
standbereiche können mit der Trasse umgangen 
werden. Die Konformität kann hergestellt werden.  

Trassierung außer-
halb von Konfliktbe-
reichen 

TKS 1, 
2, 3, 4, 
7, 13, 
14, 15 

SPM-10 - 
Hochspannungsleitung Rei-
nersdorf – Großenhain/Nord 

Hoch 

Mehrere TKS queren den geplanten Trassenkorri-
dor der Hochspannungsleitung Reinersdorf – 
Großenhain /Nord. Eine Überspannung bzw. Paral-
lelführung der Leitung mit anderen Freileitungen ist 
möglich. Die Konformität kann hergestellt werden.  

Optimierte Standort-
wahl der Masten 
 
Trassierung außer-
halb von Konfliktbe-
reichen 

TKS 1, 
4 

SPM-11 - 
Hochspannungsleitung 
Thiendorf – Großen-
hain/Nord 

Hoch 

Mehrere TKS queren den geplanten Trassenkorri-
dor der Hochspannungsleitung Thiendorf – Großen-
hain/Nord. Eine Überspannung bzw. Parallelführung 
der Leitung mit anderen Freileitungen ist möglich. 
Die Konformität kann hergestellt werden.  

Optimierte Standort-
wahl der Masten 
 
Trassierung außer-
halb von Konfliktbe-
reichen 

TKS 4 SPM-12 - 
Hochspannungsleitung Ra-
deburg – Thiendorf 

Hoch 

Mehrere TKS queren den geplanten Trassenkorri-
dor der Hochspannungsleitung Radeburg – Thien-
dorf. Eine Überspannung bzw. Parallelführung der 
Leitung mit anderen Freileitungen ist möglich. Die 
Konformität kann hergestellt werden.  

Optimierte Standort-
wahl der Masten 
 
Trassierung außer-
halb von Konfliktbe-
reichen 

TKS 5, 
6, 25 

SPM-13 - 
Hochspannungsleitung Alt-
wilschdorf – Gomlitz 

Hoch 
Mehrere TKS queren den geplanten Trassenkorri-
dor der Hochspannungsleitung Altwilschdorf – 

Optimierte Standort-
wahl der Masten 
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TKS 
Konflikt-
Nr. 

Kommune 
Betroffene Baugebiete/-
flächen/Lage 

Kon-
fliktpo-
tenzial 

Konformitätsbewertung 
Erforderliche 
Vorkehrungen 

Gomlitz. Eine Überspannung bzw. Parallelführung 
der Leitung mit anderen Freileitungen ist möglich. 
Die Konformität kann hergestellt werden.  

 
Trassierung außer-
halb von Konfliktbe-
reichen 
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3.7 Konfliktschwerpunkte 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Prüfung der Konflikte in den Trassenkorridoren zusammenfas-

send dargestellt. Aus der Konformitätsprüfung ergibt sich für folgende TKS keine Konformität mit den 

Erfordernissen der RO (Tabelle 25). In grauer Schrift dargestellt sind Konflikte, welche aktuell aufgrund 

der Unwirksamkeit der Kapitel 4 und 5.2 des RP OEOE 2020 keine Wirksamkeit entfalten. Die Numme-

rierung der KSP entspricht der in Unterlage 3 (überschlägige Umweltbewertung). 

Tabelle 25: TKS ohne raumordnerische Konformität 

TKS Konflikt-
Nr. 

Erfordernis der Raumordnung als Ursache der Nicht-Konformität 

VBP „Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Radeburg“ und geplante Gewebefläche (KSP 3) 

TKS 4 BLP-K03 VBP Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Radeburg 

TKS 4 BLP-K11 Geplante Gewerbefläche, FNP Radeburg 

Kirche Wantewitz (KSP 10, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 28) 

TKS 16 LA-K03 Vorranggebiet für Kulturlandschaftsschutz/Sichtbereich zur Kirche Wantewitz (KSP 12, 
16) 

TKS 17 LA-K03 Vorranggebiet für Kulturlandschaftsschutz/Sichtbereich zur Kirche Wantewitz (KSP 17) 

TKS 21 LA-K03 Vorranggebiet für Kulturlandschaftsschutz/Sichtbereich zur Kirche Wantewitz (KSP 18) 

TKS 23 LA-K03 Vorranggebiet für Kulturlandschaftsschutz/Sichtbereich zur Kirche Wantewitz (KSP 27) 

TKS 24 LA-K03 Vorranggebiet für Kulturlandschaftsschutz/Sichtbereich zur Kirche Wantewitz (KSP 10, 
19, 28) 

Vorranggebiet Waldschutz (KSP 1, 2) 

TKS 4 WA-K01 Vorranggebiet Waldschutz (KSP 1) 

Vorranggebiet Waldmehrung (KSP 3, 8, 9, 25, 28) 

TKS 4 WA-K02 Vorranggebiet Waldmehrung (KSP 25) 

TKS 4 WA-K02 Vorranggebiet Waldmehrung (KSP 3) 

TKS 19b WA-K02 Vorranggebiet Waldmehrung (KSP 8) 

TKS 19b WA-K02 Vorranggebiet Waldmehrung (KSP 9) 

TKS 24 WA-K02 Vorranggebiet Waldmehrung (KSP 28) 

 



Elbe-Oberlausitz-Leitung; 
Abschnitt Großenhain/Nord – Altwilschdorf 

Unterlagen für die Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG 
Unterlage 2: Raumverträglichkeitsstudie 

70 

3.7.1 Kirche Wantewitz (KSP 10, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 28) 

Der Sichtbereich zur Kirche Wantewitz wird von mehreren TKS gequert und durch mehrere Konflikt-

schwerpunkte abgebildet (Abbildung 2). Z 4.1.2.1 des RP OEOE sagt aus:  

„Die Sichtbereiche zu den historischen Kulturdenkmalen in weiträumig sichtexponierter Lage, wie sie 

sich von den […] festgelegten Sichtpunkten ergeben, sind von sichtverschattender bzw. landschafts-

bildstörender raumbedeutsamer Bebauung freizuhalten.“  

 

Abbildung 2: Konfliktschwerpunkt Kirche Wantewitz 

Die TKS 16, 17, 21, 23 und 24 queren den Sichtbereich, wobei in TKS 18 durch die potTA der Sichtbe-

reich umgangen wird. Der Freileitungsneubau entspricht einer „landschaftsbildstörenden raumbedeut-

samen Bebauung“, somit besteht theoretisch ein Zielkonflikt. Da das Kapitel Freiraumstruktur des RP 

OEOE 2020 aktuell unwirksam ist, wird dieser potenzielle Zielkonflikt an dieser Stelle der Vollständigkeit 

halber erwähnt, entfaltet jedoch in der RVP keine Auswirkung. 

In den TKS 16, 17, 21, 23 und 24 wäre bei einer Wirksamkeit des Kapitels Freiraumstruktur somit 

keine Konformität herstellbar.  

 

3.7.2 Vorranggebiet Waldschutz (KSP 1) 

Im TKS 4 lässt sich eine Querung des VRG Waldschutz aufgrund von anderen Belangen (vgl. Unterlage 

3 ÜUP) nicht vermeiden (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Konfliktschwerpunkt VRG Waldschutz 

Mit dem Freileitungsneubau müsste eine Schneise im betroffenen Wald angelegt werden, an mindes-

tens einer Stelle kann das VRG mit der potTA nicht umgangen werden. Somit besteht theoretisch ein 

Zielkonflikt. Da das Kapitel Freiraumstruktur des RP OEOE 2020 aktuell unwirksam ist, wird dieser po-

tenzielle Zielkonflikt an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt, entfaltet jedoch in der RVP 

keine Auswirkung. 

Eine Konformität wäre bei einer Wirksamkeit des Kapitels Freiraumstruktur in TKS 4 nicht her-

stellbar.  

 

3.7.3 VBP „Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Radeburg“ und geplante Ge-
werbefläche, FNP Radeburg (KSP 3) 

Eine Querung der Flächen des VBP „Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Radeburg“ (in Entwurf) und 

der geplanten Industrie- und Gewerbefläche aus dem FNP Radeburg ist aufgrund von anderen Belan-

gen nicht vermeidbar. Die geplante Industrie- und Gewerbefläche und die Agri-Photovoltaik-Anlage sind 

in ihrer Ausführung durch eine Überspannung eingeschränkt. Aufgrund der Notwendigkeit eines Win-

kelpunktes wäre eine Mastsetzung innerhalb der Fläche erforderlich (Abbildung 4).  

Eine Konformität kann im TKS 4 nicht hergestellt werden.  



Elbe-Oberlausitz-Leitung; 
Abschnitt Großenhain/Nord – Altwilschdorf 

Unterlagen für die Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG 
Unterlage 2: Raumverträglichkeitsstudie 

72 

 

Abbildung 4: Konfliktschwerpunkt VBP „Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage Radeburg“ 
und geplante Gewerbefläche, FNP Radeburg 
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3.7.4 VRG Waldmehrung (KSP 3, 8, 9, 25, 28) 

 

Abbildung 5: Konfliktschwerpunkte VRG Waldmehrung 

Im TKS 4, 19b und 24 lässt sich eine Querung des VRG Waldschutz aufgrund von anderen Belangen 

(vgl. Unterlage 3 ÜUP) nicht vermeiden, in den TKS 4 und 19b betrifft dies sogar zwei verschiedene 

VRG-Flächen. 

Durch den Freileitungsneubau wird die geplante Aufforstung beschränkt, da eine Schneise im Wald 

angelegt werden müsste. Somit besteht theoretisch ein Zielkonflikt. Da das Kapitel Freiraumstruktur des 

RP OEOE 2020 aktuell unwirksam ist, wird dieser potenzielle Zielkonflikt an dieser Stelle der Vollstän-

digkeit halber erwähnt, entfaltet jedoch in der RVP keine Auswirkung. 

Eine Konformität wäre bei einer Wirksamkeit des Kapitels Freiraumstruktur in TKS 4, 19b und 24 

nicht herstellbar.  

 

3.8 Raumordnerische Bewertung der Trassenkorridoralternativen 

3.8.1 Konflikte und Konfliktpunkte 

Für die TKS des Abschnitts Mitte wurden drei Konfliktschwerpunkte ermittelt, wovon zwei aktuell un-

wirksam sind (Kap. 3.7). Diese sind gemeinsam mit allen anderen Konflikten (mit mindestens mittlerem 

Konfliktpotenzial) für jedes TKS zur Übersicht in Tabelle 26 für die einzelnen TKS dargestellt. Das 
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Ergebnis der Konformitätsprüfung ist für jeden Konflikt farblich hinterlegt. Konflikte, bei denen die Kon-

formität gegeben ist und keine Maßnahmen erforderlich sind, werden nicht noch einmal aufgeführt.  
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Tabelle 26: Konflikte je Trassenalternative im Überblick 

Kate- 
gorie 

R. &.S.-struk-
tur1 

Ver-
kehr 

Freiraumstruktur2 Infrastruktur3 a. r. P. &M.4 Summe5 

TKS RG GW VE UZ LA AB HW KL LW WA RO EV WV BLP SPM 
m. 

Maßn. 
n. 

konf. 

1 
         K02 K01   K08 K10 

3 (5)  
              K11 

2              K08 K10 2  

3 
         K02     K07 

2 (3)  
              K10 

4 

 K01 K01  K01  K01   K01 K01 K01 K01 K02 K01 

16 (23) 2 (5) 

  K02  K02  K02   
K02 
(2) 

K02   K03 K02 

         K03    K04 K03 

             K05 K07 

             K06 K10 

             K07 K11 

             K11 K12 

5 K01    K01     K01     K13 2 (4)  

6 K01    K01         K01 K13 3 (4)  

7 
      K01       K08 K09 

3 (4)  
              K10 

8 
    K01     K02      

0 (2) 
 

    K10           

9a 
    K01           

0 (2)  
    K10           
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Kate- 
gorie 

R. &.S.-struk-
tur1 

Ver-
kehr 

Freiraumstruktur2 Infrastruktur3 a. r. P. &M.4 Summe5 

TKS RG GW VE UZ LA AB HW KL LW WA RO EV WV BLP SPM 
m. 

Maßn. 
n. 

konf. 

9b 
    K01      K01    K06 

1 (4)  
    K10           

10     K01           0 (1)  

11 
    K01           

0 (2)  
    K02           

12 
    K01  K01   K01      

0 (4)  
    K10           

13       K01        K10 1 (2)  

14          K02     K10 1 (2)  

15 
    K02  K01   K02     K10 

1 (5)  
         K03      

16 
    K03  K01   K01    K08  

1 (4) 0 (1) 
         K02      

17 
    K10           

0 (1) 0 (1) 
    K03           

18 

    K01  K01   K02      

0 (5)      K06           

    K10           

19a     K10  K01        K04 1 (3)  

19b 

      K01   K02      0 (1) 0 (2) 

         
K02 
(2) 
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Kate- 
gorie 

R. &.S.-struk-
tur1 

Ver-
kehr 

Freiraumstruktur2 Infrastruktur3 a. r. P. &M.4 Summe5 

TKS RG GW VE UZ LA AB HW KL LW WA RO EV WV BLP SPM 
m. 

Maßn. 
n. 

konf. 

20a               K08 1  

20b               K08 1  

21   K02  K03           1 0 (1) 

22              K09 K08 2  

23 
    K03         K09 K05 

3 0 (1) 
              K08 

24 
    K10     K02    K09 K05 

3 (4) 0 (2) 
    K03         K10  

25 

    K01  K01   K01     K13 

1 (6)      K02           

    K10           

1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrs-
arme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; 
WA: Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht herstellbar, in Klammern Konflikte, welche sich aus dem 

ungültigen RP OEOE ergeben 
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3.8.2 Bewertung der Korridoralternativen 

Um aus raumordnerischer Sicht einen Vorzugs-Trassenkorridors zu bestimmen, wurden im vorliegen-

den Dokument zunächst räumlich explizit Konfliktpotenziale der für den Untersuchungsraum maßgebli-

chen Erfordernisse der Raumordnung für die einzelnen (Unter-) Kategorien und die sonstigen 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen bestimmt (vgl. Kap. 3.2.3) und kartografisch dargestellt 

(Karte 1 bis 4). Dazu wurden im Vorfeld raumordnerische Erfordernisse der maßgeblichen Pläne sowie 

andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen erfasst und vorhabenbezogen mit Restriktions-

niveaus gekennzeichnet (Kap.3.2.1). Für Konflikte mit geringem Konfliktpotenzial ist die Konformität mit 

den Zielen der Raumordnung gegeben. Konflikte mit mindestens mittlerem Konfliktpotenzial wurden in 

Kap. 3.4 detailliert auf Konformität geprüft (s. auch Karte 5). Mittels eines tabellarischen Trassenkorri-

dorvergleichs wird in Tabelle 27 ein Vorzugskorridor ermittelt. Die TK-Segmentbündel3 /Trassenkorrido-

ralternativen werden anhand der Konfliktpunkte verglichen. Es wird die konfliktärmste Alternative 

identifiziert. Das TKS/ TK-Segmentbündel mit der geringsten Anzahl an Konflikten (letzte Spalte 

„Summe der Konflikte“) ist vorzugswürdig und jeweils fett hervorgehoben. Ausschlaggebend für die 

Identifikation des Vorzugskorridors ist die Anzahl der Konflikte, für die keine Konformität hergestellt wer-

den kann. Wenn die Anzahl der TKS ohne Konformität für verschiedene Korridoralternativen gleich ist, 

dann ist die höhere Anzahl der Konflikte ausschlaggebend, für die eine Konformität mittels Anwendung 

von Maßnahmen erreichbar ist. 

Bei der Zusammenrechnung von Konflikten aus mehreren TKS werden gleiche Konflikte nur einmal 

bewertet (z. B. bei BLP oder SMP) da diese dieselbe Konfliktstelle beschreiben, und eine doppelte 

Zählung (durch die Unterteilung in TKS) zu einem falschen Ergebnis führen würde. Hingegen werden 

bei den raumordnerischen Belangen zum Thema Wald, Regionale Grünzüge und vorbeugender Hoch-

wasserschutz jeweils die Anzahl der betroffenen Einzelflächen gewertet.  

Die Lage der TKS kann den Karten 1 bis 5 entnommen werden. Folgende Kombinationen der TKS bzw. 

TK-Segmentbündelergeben sich:  

Mittleres Rödertal 

B1 „West“:   TKS 13 

B2 „Ost“:   TKS 3 + 15 

 

Folbern: 

B3 „Folbern“:  TKS 7 

B4 „Mittleres Rödertal“: TKS 2 + Ergebnis „Mittleres Rödertal“+ TKS 14 

 

Volkersdorf 

B/C/D6 „Bärnsdorf“:  TKS 25 

B/C/D7 „A13“:  TKS 12 + TKS 5 

 

 
3 Trassenkorridorsegmentbündel dienen der Unterteilung der Trassenkorridore in miteinander vergleich-
bare Teilstücke und stellen eine Abfolge von Trassenkorridorsegmenten dar. Trassenkorridorsegment-
bündel werden dann verglichen, wenn ein Vergleich von Trassenkorridorsegmenten nicht sinnvoll ist, 
da sie aufgrund alternativer Trassenkorridore verschiedene Start- oder Endpunkte haben. 
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Skassa 

D1 „Nördl. Windpark“: TKS 20a + 20b 

D2 „Südl. Windpark“: TKS 22 + 23 

 

Priestewitz 

D3 „Nord“:   Ergebnis „Skassa“ + TKS 21 + TKS 17 

D4 „Süd“:  TKS 22 + TKS 24 

 

Korridorvergleich 

Korridor A: TKS 1, TKS 2, TKS 3, TKS 4, TKS 5, TKS 6 

Korridor B: TKS 1, Ergebnis „Folbern“, TKS 8, TKS 9a, TKS 9b, TKS 10, TKS 11, Ergebnis „Vol-

kersdorf“, TKS 6 

Korridor C: TKS 1, TKS 16, TKS 17, TKS 18, TKS 9a, TKS 9b, TKS 10, TKS 11 Ergebnis „Volkers-

dorf“, TKS 6 

Korridor D: TKS 19a, TKS 19b, Ergebnis „Priestewitz“, TKS 18, TKS 9a, TKS 9b, TKS 10, TKS 11, 

Ergebnis „Volkersdorf“, TKS 6 

 

Für in den folgenden Tabellen gelb hinterlegte Konfliktnummern kann die Konformität durch Anwendung 

von Maßnahmen hergestellt werden. Rot hinterlegte Konflikte stellen, auch unter Anwendung von Maß-

nahmen, Nichtkonformitäten mit Belangen der Raumordnung dar. 
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Tabelle 27: Konflikte je Trassenalternative im Bereich Mittleres Rödertal 

A
lt

e
rn

a
ti

v
e
 

Kat. R. &. S. 
Struk-
tur1 

Ver-
kehr 

Freiraumstruktur2 
Infra-
struk-
tur3 

a. r. P. 
& M.4 

Summe5  

T
K

S
 

R
G

 

G
W

 

V
E

 

U
Z

 

L
A

 

A
B

 

H
W

 

K
L

 

L
W

 

W
A

 

R
O

 

E
V

 

W
V

 

B
L

P
 

S
P

M
 

m
. 

M
a

ß
n

. 

n
. 

k
o

n
f.

 

B1 13       K01        K10 1 (2) 0 

B2 

3          K02     
K07,  

K10 

2 (6) 0 

15     K02  K01   
K02,  

K03 
    K10 

1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: 
Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrsarme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: 
Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; WA: 
Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen 
5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht her-
stellbar 
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Tabelle 28: Konflikte je Trassenalternative im Bereich Folbern 

A
lt

e
rn

a
ti

v
e
 

Kat. 
R. &. S. 
Struk-
tur1 

Ver-
kehr 

Freiraumstruktur2 
Infra-
struk-
tur3 

a. r. P. & 
M.4 

Summe5 

T
K

S
 

R
G

 

G
W

 

V
E

 

U
Z

 

L
A

 

A
B

 

H
W

 

K
L

 

L
W

 

W
A

 

R
O

 

E
V

 

W
V

 

B
L

P
 

S
P

M
 

m
. 

M
a

ß
n

. 

n
. 

k
o

n
f.

 

B3 7 

      K01       K08 K09 

3 (4)  

              K10 

B4 

13       K01        K10 

2 (4)  14          K02     K10 

2              K08 K10 

1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: 
Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrsarme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: 
Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; WA: 
Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeut-same 
Planungen und Maßnahmen 
5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht her-
stellbar 
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Tabelle 29: Konflikte der Trassenkorridoralternativen im Bereich Volkersdorf 

A
lt

e
rn

a
ti

v
e
 

Ka
t. 

R. &. S. 
Struk-
tur1 

Ver
keh
r 

Freiraumstruktur2 
Infra-
struk-
tur3 

a. r. P. 
& M.4 

Summe
5 

T
K

S
 

R
G

 

G
W

 

V
E

 

U
Z

 

L
A

 

A
B

 

H
W

 

K
L

 

L
W

 

W
A

 

R
O

 

E
V

 

W
V

 

B
L

P
 

S
P

M
 

m
. 

M
a

ß
n

. 

n
. 

k
o

n
f.

 

B/C/D6 25 

    K01  K01   K01     
K1
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1 
(6) 

 
    K02           

    K10           

A/B/C/D
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5 K01    K01     K01     
K1
3 

2 
(6) 

 

12 

    K01  K01   K01      

    K10           

1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: 
Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrsarme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: 
Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; WA: 
Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen 
5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht her-
stellbar 
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Tabelle 30: Konflikte der Trassenkorridoralternativen im Bereich Skassa 
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20a               K08 

1 0 

20b               K08 
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22              K09 K08 

3 
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(1) 
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1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: 
Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrsarme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: 
Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; WA: 
Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen 
5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht her-
stellbar 
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Tabelle 31: Konflikte der Trassenkorridoralternativen im Bereich Priestewitz 
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20a               K08 

2 
(2) 
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20b               K08 

21   K02  K03           

17 
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D4 

22              K09 K08 

4 
(5) 
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(2) 

24 

    K10     K02    K09 K05 

    K03         K10  

1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: 
Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrsarme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: 
Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; WA: 
Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeut-
same Planungen und Maßnahmen 
5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht her-
stellbar 
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Tabelle 32: Vergleich der Trassenkorridoralternativen 
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2  
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              K11 
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(2) 
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8  

(17) 
0 

              K11 

13       K01        K10 

14          K02     K10 

2              K08 K10 
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Unter Berücksichtigung der Unwirksamkeit des Kapitels Freiraumstruktur im RP OEOE 2020 ergeben 

sich keine Nichtkonformitäten mit den Belangen der Raumordnung für die TK B, C und D. Aufgrund 

der geringsten Anzahl von Konflikten, für die unter Anwendung von Maßnahmen eine Konformität 

hergestellt werden kann, erhält im Alternativenvergleich der RVS TK D den Vorzug. Bei einer bin-

denden Wirkung des Kapitels Freiraumstruktur erhielte TK B den Vorzug, da TK C und TK D eine Nicht-

konformität aufweisen würden (LA-K03: VRG Kulturlandschaft: Querung des Sichtbereiches der Kirche 

Wantewitz und WA-K02: VRG Waldmehrung).  

Im Ergebnis des Trassenkorridorvergleichs ergibt sich Trassenkorridor-Alternative D mit folgender 

TKS-Kombination Vorzugskorridor:  

TKS 19a – 19b – 20a – 20b – 21 – 17 – 18 – 9a – 9b – 10 – 11 – 25– 6 

 

Zielkonflikte mit Erfordernissen der Raumordnung werden in den Trassenkorridoren B, C und D nicht 

ausgelöst. Sieben potenzielle raumordnerische Konflikte in Trassenkorridor D können durch die Anwen-

dung von Maßnahmen vermieden werden. In Trassenkorridor B hingegen werden acht und in Trassen-

korridor C neun potenzielle raumordnerische Konflikte ausgelöst, die durch die Anwendung von 

Maßnahmen vermieden werden können. Die Konfliktpotenziale werden in den TK B, C und D in den 

Kategorien „Siedlungsstruktur“ (hier: regionale Grünzüge) und „andere raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen“ (hier: Bauleitplanung und sonstige Planungen und Maßnahmen) ausgelöst. 

Bei einer bindenden Wirkung des Kapitels Freiraumstruktur erhielte TK B mit folgender TKS-Kombina-

tion den Vorzug, da TK C und TK D eine Nichtkonformität aufweisen würden (LA-K03: VRG Kulturland-

schaft: Querung des Sichtbereiches der Kirche Wantewitz und WA-K02: VRG Waldmehrung).  

TKS 1 –7 – 8 – 9a – 9b – 10 – 11 – 12 – 5 – 6 
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6 K01    K01         K01 K13 

1 Raum- und Siedlungsstruktur: RG: Regionale Grünzüge; GW: Gewerbliche Wirtschaft  
2 Konflikte in grau dargestellt, da Kapitel Freiraumstruktur der RP OEOE 2020 unwirksam. Freiraumstruktur: VE: 
Verkehrsentwicklung; UZ: Unzerschnittene, verkehrsarme Räume: LA: Landschaft/Kulturlandschaftsschutz, AB: 
Arten- und Biotopschutz; HW: vorbeugender Hochwasserschutz; KL: Siedlungsklima; LW: Landwirtschaft; WA: 
Forstwirtschaft/Wald; RO: Rohstoffabbau 
3 Infrastruktur: EV: Energieversorgung; WV: Wasserversorgung 
4 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen: BLP: Bauleitplanung; SPM: sonstige raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen 
5 Summe der Konflikte: gelb: Konformität mit Maßnahmen herstellbar; rot: Konformität nicht gegeben/nicht her-
stellbar 
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